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A. Einleitung  
 
Das geltende Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts 
(Bürgerrechtsgesetz, BüG, SR 141.0) vom 29. September 1952 ist in der Vergangenheit durch 
zahlreiche Revisionen geändert worden, worunter die Verständlichkeit und Lesbarkeit 
zunehmend gelitten haben. Ein grösserer Reformbedarf hat sich vor dem Hintergrund des 
totalrevidierten Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG, SR 142.20) 
abgezeichnet. Zudem zeigte sich in zunehmendem Masse, dass nicht nur die Terminologie 
und die Begriffe neu definiert oder an die geänderten Erlasse angepasst, sondern auch 
grundsätzliche Neuerungen im Bürgerrechtsgesetz eingeführt werden müssen.  
 
Bei der geplanten Gesetzesrevision ist ein Grossteil des geltenden Bürgerrechtsgesetzes 
betroffen. Es handelt sich daher um eine Totalrevision. Diese verfolgt in der Hauptsache 
folgende Ziele: 

- Herstellung einer weitgehenden Kohärenz mit dem AuG bezüglich Anforderungen an 
den Integrationsgrad und die Sprachkenntnisse; 

- Verbesserung der Entscheidgrundlagen (gemäss Bericht EJPD zur Jugendgewalt und 
Bundesratsbeschluss betreffend Bericht Integrationsmassnahmen vom 30. Juni 2007); 
dadurch soll sichergestellt werden, dass nur gut integrierte Ausländerinnen und Auslän-
der das Schweizer Bürgerrecht erhalten; 

- Harmonisierung der kantonalen und kommunalen Wohnsitzfristen (Beschluss des Bun-
desrats vom 9. März 2007 im Zusammenhang mit dem Bericht über hängige Fragen des 
Bürgerrechts); 

- Reduktion des administrativen Gesamtaufwandes durch Vereinfachung und Harmonisie-
rung der Abläufe und Klärung der Rollen von Kanton und Bund im Einbürgerungsverfah-
ren. 

 
Mit Beschluss vom 16. Dezember 2009 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren 
über den Vorentwurf der Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes eröffnet, welches bis zum 22. 
März 2010 dauerte. Insgesamt sind 71 Vernehmlassungen eingegangen: darunter jene von 
allen 26 Kantone, 6 politischen Parteien, 7 Berufs- und Wirtschaftsverbänden sowie 32 weite-
ren Vernehmlassungsteilnehmern. Das Bundesamt für Migration dankt an dieser Stelle allen 
Vernehmlassungsteilnehmern für ihre Stellungnahme.  
 
Die nachfolgend aufgeführten Resultate werden in der Reihenfolge der Fragen im Fragebogen 
präsentiert. Zu jedem Artikel werden die befürwortenden und ablehnenden Stellungnahmen 
aufgeführt. 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Bericht die männliche Form gewählt, selbstverständlich 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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B. Verzeichnis der Vernehmlassungsteilnehmer 
 

1. Kantone 
 
Regierungsrat des Kantons Zürich ZH  
Regierungsrat des Kantons Bern BE  
Regierungsrat des Kantons Luzern LU  
Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri UR  
Regierungsrat des Kantons Schwyz SZ  
Regierungsrat des Kantons Obwalden OW  
Regierungsrat des Kantons Nidwalden NW  
Regierungsrat des Kantons Glarus GL  
Regierungsrat des Kantons Zug ZG  
Conseil d’Etat du Canton de Fribourg FR  
Regierungsrat des Kantons Solothurn SO  
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt BS  
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft BL  
Regierungsrat des Kantons Schaffhausen SH  
Regierungsrat des Kantons Appenzell A. Rh. AR  
Landammann und Standeskommission des Kantons Appenzell I. Rh.  AI  
Regierung des Kantons St. Gallen SG  
Regierung des Kantons Graubünden GR  
Regierungsrat des Kantons Aargau AG  
Regierungsrat des Kantons Thurgau TG  
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino TI  
Conseil d’Etat du Canton de Vaud VD  
Conseil d’Etat du Canton du Valais VS  
Conseil d’Etat de la République et du Canton de Neuchâtel NE  
Conseil d’Etat de la République et du Canton de Genève GE  
Gouvernement de la République et du Canton du Jura JU  
 

2. Politische Parteien 
 
Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz FDP  
Christlichdemokratische Volkspartei CVP  
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP  
Schweizerische Volkspartei SVP  
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Grüne Partei der Schweiz GPS  
Eidgenössisch-Demokratische Union EDU  
 

3. Wirtschafts- und Berufsverbände 
 

Schweizerischer Arbeitgeberverband SAV  
Schweizerischer Bauernverband SBV   
Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB  
Unia   
Travail.Suisse  
Centre Patronal CP  
Fédération des Entreprises Romandes FER 
  
   

4. Weitere Vernehmlassungsteilnehmer 
 
Schweizerischer Städteverband SSV  
Schweizerischer Gemeindeverband SGV 
 
Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen SVBK  
Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM  
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter EDÖB  
Schweizerische Konferenz der Integrationsdelegierten KID  
Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen SVZ  
Aargauischer Verband für Zivilstandswesen AVZ  
Auslandschweizer-Organisation ASO  
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS  
PINK CROSS    
Lesbensorganisation Schweiz LOS   
UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge UNHCR  
Schweizerisches Rotes Kreuz SRK  
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH  
Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIZ  
Schweizerischer Friedensrat SFR  
Swiss Forum für Migration SFM  
Forum für die Integration der Migrantinnen und Migranten FIMM  
Amnesty International ai  
Justitia et Pax JusPax  
Direction du droit international public  DDIP 
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Bürgergemeinde Kleinlützel BGK  
insieme - Schweizerische Vereinigung der Elternvereine  
für Menschen mit einer geistigen Behinderung insieme  
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK   
Gleichstellungsrat Glr  
Dachorganisationskonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK  
Égalité Handicap EH  
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz DJS  
Bürgergemeinde der Stadt Basel BGSB  
Bürgergemeinde Bettingen BGB  
Bürgergemeinde Riehen BGR 
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C. Abkürzungsverzeichnis (in alphabetischer Reihenfolge) 
 
AG Regierungsrat des Kantons Aargau 

AI Landammann und Standeskommission des Kantons Appenzell I.Rh. 

ai Amnesty International 

AllgGebV/OGEmol Allgemeine Gebührenverordnung vom 8. September 2004 

AR Regierungsrat des Kantons Appenzell A.Rh. 

ASO Auslandschweizer-Organisation 

AuG/LEtr Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen 
und Ausländer 

AVZ Aargauischer Verband für Zivilstandswesen 

BE Regierungsrat des Kantons Bern 

BFM Bundesamt für Migration 

BGB Bürgergemeinde Bettingen 

BGSB Bürgergemeinde der Stadt Basel 

BGK Bürgergemeinde Kleinlützel 

BGR Bürgergemeinde Riehen 

BL Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 

BS Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

BüG/LN Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust 
des Schweizer Bürgerrechts 

BV/Cst. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. 
April 1999 

CP Centre Patronal  

CVP Christlichdemokratische Volkspartei  

EDA Eidgenössisches Departament für Ausswärtige Angelegenheiten 

DDIP Direction du droit international public 

DJS Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 

DOK Dachorganisationskonferenz der privaten Behindertenhilfe 

EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter 

EDU Eidgenössisch-Demokratische Union  

EH Égalité Handicap 

EKM Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen 

FDP Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz  

FER Fédération des Entreprises Romandes 

FIMM Forum für die Integration der Migrantinnen und Migranten 

FIZ Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration 

FR Conseil d’Etat du Canton de Fribourg 
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GE Conseil d’Etat de la République et du Canton de Genève 

GL Regierungsrat des Kantons Glarus 

Glr Gleichstellungsrat 

GPS Grüne Partei der Schweiz  

GR Regierung des Kantons Graubünden 

HEKS Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz 

insieme Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung 

JU Gouvernement de la République et du Canton du Jura 

JusPax Justitia et Pax 

KID Schweizerische Konferenz der Integrationsdelegierten 

LOS Lesbenorganisation Schweiz 

LU Regierungsrat des Kantons Luzern 

NE Conseil d’Etat de la République et du Canton de Neuchâtel 

NW Regierungsrat des Kantons Nidwalden 

OW Regierungsrat des Kantons Obwalden 

SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband  

SEK Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund 

SFH Schweizerische Flüchtlingshilfe 

SFM Swiss Forum für Migration 

SFR Schweizerischer Friedensrat 

SG Regierung des Kantons St. Gallen 

SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund  

SGV Schweizerischer Gemeindeverband  

SH Regierungsrat des Kantons Schaffhausen 

SO Regierungsrat des Kantons Solothurn 

SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz  

SRK Schweizerisches Rotes Kreuz 

SSV Schweizerischer Städteverband  

StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 

SVBK Schweiz. Verband der Bürgergemeinden und Korporationen  

SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 

SVP Schweizerische Volkspartei  

SVZ Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen 

SZ Regierungsrat des Kantons Schwyz 

TG Regierungsrat des Kantons Thurgau 
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TI Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino 

UNHCR UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge 

UR Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

VD Conseil d’Etat du Canton de Vaud 

VlntA/OIE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über die Integration von Auslän-
derinnen und Ausländern 

VS Conseil d’Etat du Canton du Valais 

ZG Regierungsrat des Kantons Zug 

ZH Regierungsrat des Kantons Zürich 
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D. Fragenkatalog 
 
Untenstehender Fragekatalog enthält die Vorschläge des Bundesrates, zu welchem die Ver-
nehmlassungsteilnehmer im Rahmen der Vernehmlassung Stellung nehmen konnten:  
 

Fragenkatalog 
 
Hinweis: Allgemeine Bemerkungen können am Ende des Fragenkatalogs angebracht werden. 
 
Revisionsvorschlag 
 

Ja Nein Begründung / Bemerkungen / Vor-
schläge 

Artikel 9  Formelle Voraussetzungen 
 
Niederlassungsbewilligung 
Sind Sie einverstanden, dass sich nur 
einbürgern lassen kann, wer über eine 
Niederlassungsbewilligung (Bewilligung 
C) verfügt?  
 
8 Jahre Aufenthalt in der Schweiz 
Sind Sie einverstanden, dass bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Anforde-
rungen an die Integration die erforderli-
che Aufenthaltsdauer in der Schweiz 
von heute 12 auf 8 Jahre herabgesetzt 
wird? 

   

    

Artikel 10  Berechnung der Aufent-
halts- 
dauer 
 
Sind Sie mit der Beibehaltung der Dop-
pelzählung der Aufenthaltsdauer zwi-
schen dem 10. und 20. Altersjahr ein-
verstanden? 

   

    

Artikel 11  Materielle Voraussetzun-
gen 
 
Sind Sie mit den neuen materiellen 
Voraussetzungen einverstanden? 
Hinweis: Das Beachten der schweizeri-
schen Rechtsordnung gehört neu zum 
umfassenderen Begriff des "Beachtens 
der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung" und wird im neuen Artikel 12 ge-
regelt. 
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Artikel 12 und 20  Integrationskrite-
rien 
 
Artikel 12 Abs. 1  
Sind Sie mit den aufgeführten Kriterien, 
die auf eine erfolgreiche Integration 
hinweisen, einverstanden?  
 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Sind Sie mit diesem Kriterium, worin 
auch das Beachten der schweizeri-
schen Rechtsordnung enthalten ist, 
einverstanden? 
 
Respektierung der grundlegenden 
Prinzipien der Bundesverfassung  
Sind Sie mit diesem Kriterium einver-
standen? 
 
Fähigkeit, sich in einer Landesspra-
che zu verständigen 
Sind Sie mit diesem Kriterium einver-
standen? 
 
Wille zur Teilnahme am Wirtschafts-
leben oder zum Erwerb von Bildung 
Sind Sie mit diesem Kriterium einver-
standen? 
 
Artikel 12 Abs. 2  
Personen, welche die Integrations-
kriterien aus psychischen oder phy-
sischen Gründen nicht erfüllen kön-
nen 
Sind Sie einverstanden, dass der Situa-
tion dieser Personen angemessen 
Rechnung getragen wird? 
 
Artikel 20  Erleichterte Einbürgerung 
Sind Sie mit den neuen materiellen 
Eignungsvoraussetzungen der erleich-
terten Einbürgerung einverstanden? 
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Artikel 13  Einbürgerungsverfahren 
 
Sind Sie einverstanden, dass Einbürge-
rungsgesuche erst nach Durchführung 
des kantonalen und kommunalen Ver-
fahrens und der Zusicherung der Ein-
bürgerung durch Kanton und Gemeinde 
an den Bund weitergeleitet werden 
können? 

   

    

Artikel 14 Kantonaler Einbürge-
rungs- 
entscheid 
 
Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Ver-
fahrensablauf (zuerst Einbürgerungs-
bewilligung des Bundes, anschliessend 
Einbürgerungsentscheid des Kantons 
innert sechs Monaten) einverstanden?  

   

    

Artikel 18  Kantonale und kommuna-
le  
Aufenthaltsdauer 
 
Variante 1 
Sind Sie mit dem Inhalt dieser Bestim-
mung einverstanden?   
 
Anrechnung der Aufenthaltsdauer 
Sind sie mit der Anrechnung der Auf-
enthaltsdauer bei Wohnsitzwechsel 
innerhalb bzw. ausserhalb des Kantons 
einverstanden? 
 
Variante 2 
Würden Sie eine einheitliche Bundes-
regelung vorziehen, wonach die Kanto-
ne eine erforderliche Aufenthaltsdauer 
von höchstens drei Jahren festlegen 
können? 
 
Anrechnung der Aufenthaltsdauer 
Sind sie mit der Anrechnung der Auf-
enthaltsdauer bei Wohnsitzwechsel 
innerhalb des Kantons einverstanden? 
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Artikel 22  Irrtümlich angenommenes 
Schweizer Bürgerrecht 
 
Sind sie mit der neu formulierten Be-
stimmung einverstanden? 
Hinweis: Die Bestimmung wurde ge-
genüber dem heutigen Artikel 29 BüG 
vereinfacht (Aufhebung von Artikel 29 
Absatz 3 und 4, die in der Praxis nahe-
zu bedeutungslos sind und zum gros-
sen Teil bereits durch Absatz 1 abge-
deckt werden). 

   

    

Artikel 25  Zuständigkeit und Verfah-
ren 
 
Sind Sie mit der Schaffung einer ge-
setzlichen Grundlage einverstanden, 
die vorsehen kann, dass das Gesuch 
um erleichterte Einbürgerung beim 
Wohnkanton eingereicht wird? (Hin-
weis: Für diesen Fall würde der bei den 
Kantonen und Gemeinden anfallende 
Mehraufwand finanziell abgegolten 
werden.) 

   

    

Artikel 26  Voraussetzungen für die  
Wiedereinbürgerung 
 
Allgemeine Voraussetzungen 
Sind Sie mit den allgemeinen Voraus-
setzungen für die Wiedereinbürgerung 
einverstanden? 
 
Enge Verbundenheit 
Sind Sie einverstanden, dass für die 
Wiedereinbürgerung neu eine erfolgrei-
che Integration bei Aufenthalt in der 
Schweiz und eine enge Verbundenheit 
mit der Schweiz bei Aufenthalt im Aus-
land verlangt wird? 
Hinweis: Das geltende Recht verlangt 
bei Wohnsitz im Ausland bloss eine 
einfache Verbundenheit mit der 
Schweiz. Hingegen soll nach neuem 
Recht nicht eingebürgert werden, wer 
die Schweiz nur vom Hörensagen 
kennt. Die Kriterien der engen Verbun-
denheit werden in einer Verordnung 
zum Bürgerrechtsgesetz geregelt. 
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Artikel 27  Nach Verwirkung und Ver-
lust  
des Bürgerrechts 
 
Sind Sie einverstanden, dass es nur 
noch eine einzige Bestimmung für die 
Wiedereinbürgerung gibt (anstelle der 
bisherigen Artikel 21, 23 und 58 BüG)? 
 
Einreichungsfrist 
Sind Sie einverstanden, dass die Wie-
dereinbürgerung innert zehn Jahren 
nach Verlust des Schweizer Bürger-
rechts beantragt werden muss und 
nach Ablauf dieser Frist nur noch mög-
lich sein soll, wenn die gesuchstellende 
Person mindestens drei Jahre Aufent-
halt in der Schweiz hat? 

   

    

Artikel 33  Aufenthalt 
 
Sind Sie einverstanden, dass an die 
Aufenthaltsdauer nur Aufenthalte mit 
Niederlassungsbewilligung, Aufent-
haltsbewilligung oder vorläufiger Auf-
nahme angerechnet werden, nicht je-
doch Aufenthalte mit Status als Asylsu-
chende? 
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Artikel 34  Kantonale Erhebungen 
 
Erhebungen 
Sind Sie damit einverstanden, dass 
eine explizite gesetzliche Grundlage 
geschaffen wird, wonach das zuständi-
ge Bundesamt die kantonale Einbürge-
rungsbehörde auch mit den Erhebun-
gen beauftragen kann, die für die Beur-
teilung der Voraussetzungen für die 
erleichterte Einbürgerung, Wiederein-
bürgerung oder für die Nichtigerklärung 
einer Einbürgerung oder des Entzugs 
des Schweizer Bürgerrechts notwendig 
sind? 
 
Ordnungsfristen 
Sind Sie mit der Schaffung einer ge-
setzlichen Grundlage, die es dem Bund 
erlaubt, Ordnungsfristen für die Durch-
führung von Erhebungen einzuführen, 
einverstanden? 
Welche Frist erscheint Ihnen angemes-
sen? 
 
Frage zur Verfahrensdauer im Kan-
ton und der Gemeinde (Hinweis: Die-
se Frage richtet sich an die Kantone) 
Wie lange dauert heute die durch-
schnittliche Verfahrensdauer in Ihrem 
Kanton für eine ordentliche Einbürge-
rung vom Moment der Gesuchseinrei-
chung an bis zum Entscheid: 
a: für das kantonale Verfahren? 
b: für das kommunale Verfahren? 

   

    

Artikel 35 Gebühren 
 
Sind Sie mit der Aufhebung des Gebüh-
renerlasses für mittellose Bewerberin-
nen und Bewerber einverstanden? 
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Artikel 36  Nichtigerklärung 
 
Aufhebung der Zustimmung des 
Heimatkantons zur Nichtigerklärung 
Sind Sie mit der Aufhebung der Zu-
stimmung des Heimatkantons zur Nich-
tigerklärung einer Einbürgerung einver-
standen? 
 
Wartefrist nach rechtskräftiger Nich-
tigerklärung einer Einbürgerung 
Sind Sie mit der Einführung einer War-
tefrist von zwei Jahren nach der rechts-
kräftigen Nichtigerklärung einer Einbür-
gerung einverstanden?  

   

    

Artikel 41 Abs. 3  Vereinfachung bei 
der Entlassung aus mehrfachem 
kantonalem Bürgerrecht 
 
Sind Sie einverstanden, dass es für die 
Entlassung genügt, wenn ein Heimat-
kanton (d.h. nicht alle Heimatkantone) 
die Entlassungsverfügung erlässt und 
dies von Amtes wegen den übrigen 
Heimatkantonen mitgeteilt wird? 

   

    

Artikel 51  Nichtrückwirkung 
 
Sind Sie einverstanden, dass die vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ein-
gereichten Gesuche bis zum Verfah-
rensabschluss (Entscheid) noch nach 
den Bestimmungen des bisherigen 
Rechts behandelt werden sollen? 

   

    

Artikel 52  Erleichterte Einbürgerung 
für  
das Kind eines schweizerischen El-
ternteils 
 
Sind Sie einverstanden, dass die bishe-
rigen Artikel 58a und 58c für ausländi-
sche Kinder einer schweizerischen Mut-
ter und eines schweizerischen Vaters 
durch eine neue, einheitliche Bestim-
mung ersetzt werden? 
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Befürworten Sie die Stossrichtung 
der vorliegenden Bürgerrechtsrevi-
sion? (Herstellung einer weitgehenden 
Kohärenz mit dem neuen Ausländerge-
setz sowie den Änderungen des Asyl-
gesetzes bezüglich Anforderungen an 
den Integrationsgrad und die Sprach-
kenntnisse; Verbesserung der Ent-
scheidgrundlagen und damit einherge-
hende Sicherstellung, dass nur erfolg-
reich integrierte Ausländerinnen und 
Ausländer das Schweizer Bürgerrecht 
erhalten; Harmonisierung der kantona-
len und kommunalen Wohnsitzfristen; 
Reduktion des administrativen Ge-
samtaufwandes durch Vereinfachung 
und Harmonisierung der Abläufe sowie 
Klärung der Rollen von Kanton und 
Bund im Einbürgerungsverfahren). 

   

    

Beitritt der Schweiz zur Europäi-
schen Staatsangehörigkeitskonven-
tion (STE 166) und zur Konvention 
über die Vermeidung der Staatenlo-
sigkeit bei Staatennachfolge (STE 
200) 
 
Beitritt 
Sind Sie einverstanden, dass die 
Schweiz der Europäischen Staatsan-
gehörigkeitskonvention sowie der Kon-
vention über die Vermeidung der Staa-
tenlosigkeit bei Staatennachfolge bei-
tritt? 
 
Verknüpfung mit der Totalrevision 
BüG? 
Sind Sie einverstanden, dass die Frage 
des Beitritts der Schweiz zu diesen bei-
den Konventionen mit der Totalrevision 
des Bürgerrechtsgesetzes verknüpft 
(und nicht separat behandelt) wird? 

   

    

Zusatzbemerkungen, insbesondere 
zu Gesetzesartikeln, die nicht im 
Fragebogen aufgeführt sind. 
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E. Auswertung der Stellungnahmen und Vorschläge der Vernehm-
lassungsteilnehmer 
 
Artikel 9: Formelle Voraussetzungen 
Niederlassungsbewilligung ist Voraussetzung für die ordentliche Einbürgerung 
 
1. Befürwortende Stellungnahmen  
• 20 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, 

SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, GE, JU).  
• 4 Parteien (FDP, CVP, SVP, EDU) stimmen der Regelung zu. 
• 1 Wirtschafts- und Berufsverband (SAV) befürwortet die vorgeschlagene Regelung. 
• 9 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SGV, SVBK, SVZ, AVZ, BKG, BGSB, BGB, 

BGR, DJS) sind für die vorgeschlagene Regelung.   
Ein Teil der Befürworter bemängelt, dass die Regelung gewissen speziellen Umständen zu 
wenig Rechnung trage. So seien für gut integrierte Jugendliche mit F- oder B-Bewilligung, für 
Behinderte sowie aus humanitären Gründen Ausnahmeregelungen vorzusehen (AG, VD, 
DJS). Andere Befürworter regen an, die Anforderungen für den Erhalt der Niederlassungsbe-
willigung im AuG zu verschärfen und zu präzisieren (OW, SGV) sowie die Kriterien für die Er-
teilung der Niederlassungsbewilligung durch die Kantone zu vereinheitlichen (SVBK). Um eine 
vollständige Kohärenz, insbesondere zu Art. 34 AuG herzustellen, sei auf die Regelung einer 
Aufenthaltsdauer gemäss Art. 9 Bst. b zu verzichten und das Erfordernis eines fünfjährigen 
Besitzes der C-Bewilligung sowie ein Wohnsitzerfordernis einzuführen (NW, GR).  
 
 
2. Ablehnende Stellungnahmen   
• 6 Kantone (ZH, BE, LU, FR, TI, NE) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 2 Parteien (SP, GPS) sind gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 5 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) lehnen die 

vorgeschlagene Regelung ab. 
• 18 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, EKM, KID, HEKS, UNHCR, SRK, SFH, 

FIZ, SFR, SFM, FIMM, ai, DIPP, JusPax, SEK, Glr, DOK, EH) sind mit der vorge-
schlagenen Regelung nicht einverstanden.  

Die Gegner argumentieren wie folgt: Der ausländerrechtliche Status habe nur eine begrenzte 
Aussagekraft für den Grad der Integration. Einzubürgern sei, wer integriert ist, unabhängig 
vom Aufenthaltsstatus (ZH, LU, SEK). Es bestünden erhebliche kantonale Unterschiede bei 
der Erteilung der Niederlassungsbewilligung. Mit der Verknüpfung der Einbürgerung mit der 
Niederlassungsbewilligung würden viele Einbürgerungskandidaten unnötigerweise ausge-
schlossen (SP, GPS, SGB, Unia). Das Niederlassungsverfahren werde als «Einbürgerung 
light» verschärft (SP, SGB, Unia). Der Ausschluss von der Einbürgerung wegen der fehlenden 
Niederlassungsbewilligung sei unverhältnismässig (ZH, LU, FR, SP, GPS, SGB, Unia, SSV, 
EKM, KID, UNHCR, SRK, SFH, FIZ, EK), diskriminierend gegenüber Personen aus Drittstaa-
ten (NE, GPS, Unia, EKM, KID, HEKS, FIMM, JusPax, SEK) und gegenüber behinderten Per-
sonen (Glr, DOK, EH), stehe im Widerspruch zu Art. 34 AuG (CP, FER) sowie zu den im Aus-
ländergesetz und in der entsprechenden Integrationsverordnung proklamierten Zielen (ZH, 
BE, SSV, KID, SFH, FIZ) und sei problematisch für die dem Gaststaatsgesetz unterworfenen 
Personen, da deren Aufenthaltserlaubnis mittels einer vom EDA ausgestellten Legitimations-
karte geregelt würde (DIPP). Im Weiteren verhindere die Bestimmung, über das Bürgerrechts-
gesetz Regelungen für Menschen mit N- und F-Bewilligungen zu finden, wie es in UN-
Konventionen vorgesehen ist (HEKS, UNHCR, SRK, SFH, FIZ, SFM). Auch sei die Sichtwei-
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se, das Einbürgerungsverfahren als letzten Schritt auf dem Weg zu einer gelungenen Integra-
tion zu betrachten, abzulehnen (Travail.Suisse, SFR).  
 
Artikel 9: 8 Jahre Aufenthalt in der Schweiz als Bedingung für die ordentliche 
Einbürgerung 
 
1. Befürwortende Stellungnahmen  
• 16 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (BE, LU, UR, OW, ZG, FR, 

SO, BS, BL, AI, SG, AG, VD, NE, GE, JU). 
• 3 Parteien (SP, CVP, GPS) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 4 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse) befürworten 

die vorgeschlagene Regelung. 
• 12 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, EKM, KID, SVZ, AVZ, HEKS, UNHCR, 

SFM, ai, JusPax, SEK, DJS) sind für die vorgeschlagene Regelung.   
Unter den Befürwortern wird die Herabsetzung der Aufenthaltsdauer sehr begrüsst: Die bisher 
geltende 12-jährige Wohnsitzfrist sei zu lange (SP, GPS), endlich werde von den europaweit 
strengsten Aufenthaltsbedingungen Abstand genommen (GE, EKM, SFM) und Personen, die 
dank ihren grossen Anstrengungen nach kurzer Zeit einen hohen Integrationsgrad erlangt ha-
ben, könnten belohnt werden (FR, BL, NE). Der Kanton BS schlägt vor, ein Mindestalter (z.B. 
14 Jahre) für die eigenständige Einbürgerung einzuführen. Gemäss dem SVZ und AVZ ist mit 
der Herabsetzung der Aufenthaltsdauer auf die Doppelzählung der Aufenthaltsdauer zwischen 
dem 10. und 20. Altersjahr zu verzichten; mit der Volljährigkeit sei die doppelte Anrechnung 
generell abzuschaffen (siehe dazu auch die Bemerkungen zu Art. 10).  
 
2. Ablehnende Stellungnahmen   
• 10 Kantone (ZH, SZ, NW, GL, SH, AR, TG, GR, TI, VS) lehnen die vorgeschlagene 

Regelung ab.  
• 3 Parteien (FDP, SVP, EDU) sind gegen die vorgeschlagene Regelung.  
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (CP, FER) lehnen die vorgeschlagene Regelung 

ab. 
• 7 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SGV, SVBK, SFR, BGK, BGSB, BGB, BGR) 

sind mit der vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.   
Die Herabsetzung der Aufenthaltsdauer wird abgelehnt, weil nach 8 Jahren weder eine erfolg-
reiche Integration gewährleistet sei (ZH, NW, SH, TG, SVP, EDU, BGSB, BGB, BGR) noch 
durch die Herabsetzung die Integration vorangetrieben werde (FDP, SVP). Eine Herabsetzung 
auf 10 Jahre findet Anklang (NW, TI, VS, FDP, BGSB, BGB, BGR) unter der Voraussetzung, 
dass gleichzeitig ein Mindestalter (14 Jahre) für die Einbürgerung eingeführt (BGSB, BGB, 
BGR) oder die Doppelzählung der Aufenthaltsdauer zwischen dem 10. und 20. Altersjahr auf-
gehoben würde (FDP). Vereinzelt wird die Bestimmung im Widerspruch zu Art. 34 Abs. 4 AuG 
gesehen (TI, VS, CP, FER). Die Herabsetzung werde zur Folge haben, dass Ausländer sys-
tematisch eine Niederlassungsbewilligung nach Art. 34 Abs. 4 AuG anstreben (VS). Um eine 
vollständige Kohärenz, insbesondere zu Art. 34 AuG herzustellen, solle auf die Regelung einer 
Aufenthaltsdauer gemäss Art. 9 Bst. b verzichtet und das Erfordernis eines fünfjährigen Besit-
zes der C-Bewilligung sowie ein Wohnsitzerfordernis eingeführt werden (NW, GR).  
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Artikel 10: Berechnung der Aufenthaltsdauer (Doppelzählung zwischen 10 und 
20 Jahren) 
 
1. Befürwortende Stellungnahmen  
• 15 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, NW, GL, ZG, 

SO, SG, AG, TG, TI, VS, NE, GE, JU), wobei 2 Kantone (NW, GL) mit Vorbehalt.  
• 5 Parteien (FDP, CVP, SP, GPS, EDU) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu, 

wobei 1 Partei (FDP) mit Vorbehalt. 
• 6 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) be-

fürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 9 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EMK, ai, JusPax, BGK, 

SEK, DJS) sind für die vorgeschlagene Regelung, wobei 1 weiterer Vernehmlas-
sungsteilnehmer (SVBK) mit Vorbehalt.  

Die Mehrheit der Befürworter spricht sich auch bei Herabsetzung der Aufenthaltsdauer für die 
Doppelzählung aus: Vier Jahre Aufenthalt für die Integration eines Jugendlichen seien ausrei-
chend. Vereinzelt wird geltend gemacht, selbstständig eingereichte Einbürgerungsgesuche 
von Jugendlichen erst ab dem 16. Altersjahr zuzulassen (NW, GL) sowie bei einer Herabset-
zung der Aufenthaltsdauer die Doppelzählung zwischen dem 10. und 20. Altersjahr aufzuhe-
ben (GL, FDP, SVBK). Die Abschaffung der verkürzten Aufenthaltsfristen bei gemeinsamer 
Gesuchstellung von ausländischen Ehepaaren wird kritisiert (SP, GPS, SGB, Unia, DJS).  
 
2. Ablehnende Stellungnahmen   
• 10 Kantone (UR, SZ, OW, BS, BL, SH, AR, AI, GR, VD) lehnen die vorgeschlagene 

Regelung ab.  
• 5 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SVZ, AVZ, BGSB, BGB, BGR) sind mit der 

vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.   
Mit Herabsetzung der Aufenthaltsdauer sei eine Privilegierung von Kindern und Jugendlichen 
nicht mehr gerechtfertigt. Die Bestimmung würde ihnen die Einbürgerung nach nur vier Jahren 
Aufenthalt ermöglichen, was zu kurz für eine erfolgreiche Integration sei (UR, SZ, OW, BS, BL, 
SH, AI, VD, SVZ, AVZ, BGSB, BGB, BGR). Der Kanton BL schlägt daher eine Mindestaufent-
haltsdauer von 6 Jahren vor. Vereinzelt wird geltend gemacht, dass − sofern die doppelte An-
rechnung beibehalten werde − diese auf das 10. bis 16. (evtl. 18.) Altersjahr zu beschränken 
und mit der Volljährigkeit generell abzuschaffen (SVZ, AVZ, BGSB, BGB, BGR). Gemäss dem 
Kanton GR ist die geltende Regelung stossend, da für Kinder unter 10 Jahren keine Doppel-
zählung gelte. Zudem sei sie im Hinblick auf seine vorgeschlagene Regelung überflüssig (Er-
fordernis eines 5-jährigen Besitzes der C-Bewilligung und Wohnsitzerfordernis). 
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Artikel 11: Materielle Voraussetzungen 
Sind Sie mit den neuen materiellen Voraussetzungen einverstanden? 
 
1. Befürwortende Stellungnahmen  
• 22 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, 

NW, GL, ZG, FR, SO, BS, SH, AI, SG, AG, TG, VD, VS, NE, GE, JU), wobei 2 Kantone 
(ZH, NW) mit Vorbehalt. 

• 3 Parteien (FDP, CVP, GPS) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu, wobei 1 
Partei (GPS) mit Vorbehalt. 

• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, Travail.Suisse) befürworten die vorge-
schlagene Regelung. 

• 15 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, KID, SVZ, AVZ, 
SRK, ai, FIMM, JusPax, SEK, BGBS, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Rege-
lung, wobei 7 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (EKM, KID, ai, SSV, SVZ, SRK, 
FIMM) mit Vorbehalt.  

Es werden Vorbehalte zur Systematik und Terminologie gemacht (ZH, NW, GPS, EKM, KID, 
SRK, FIMM). Insbesondere wird kritisiert, dass die Voraussetzungen «mit den schweizeri-
schen Lebensverhältnissen vertraut» und «erfolgreiche Integration» als eigenständige Einbür-
gerungsvoraussetzungen aufgeführt werden (ZH, GPS, EKM, KID, FIMM) sowie dass der 
Begriff «Integration» mit «erfolgreich» verknüpft wird. Integration bedeute ja gerade eine posi-
tiv verlaufene Eingliederung in die Gesellschaft (ZH). Bemängelt wird, dass das stark ausle-
gungsbedürftige Kriterium «mit den schweizerischen Lebensverhältnissen vertraut» nicht nä-
her präzisiert wird. Zudem sei es − wie auch das Kriterium der Gefährdung der inneren oder 
äusseren Sicherheit der Schweiz − in Verbindung mit Art. 12 überflüssig und daher zu strei-
chen (ai). Vereinzelt wird vorgeschlagen, die «wirtschaftliche Erhaltungsfähigkeit» als eigen-
ständiges Kriterium aufzunehmen (SSV, SVZ).  
 
2. Ablehnende Stellungnahmen   
• 4 Kantone (BL, AR, GR, TI) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab.  
• 3 Parteien (SP, SVP, EDU) sind mit der vorgeschlagenen Regelung nicht einver-

standen.  
• 3 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, CP, FER) lehnen die vorgeschlagene Re-

gelung ab.  
• 3 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (HEKS, SFR, DJS) sind mit der vorgeschla-

genen Regelung nicht einverstanden.  
Die Einbürgerungsvoraussetzungen seien zu wenig präzis (TI, SP, SVP, EDU, HEKS, DJS). 
So sei nicht ersichtlich, wie sich die Voraussetzung «mit den schweizerischen Lebensverhält-
nissen vertraut» (Bst. b) von der «erfolgreichen Integration» abgrenze (SP). Bst. b sei willkür-
anfällig und würde zurückgezogen lebende Personen von der Einbürgerung ausschliessen 
(DJS). Daher fordern sowohl die SP und wie auch die DJS, Bst. b zu streichen. Der SVP und 
EDU gehen die Voraussetzungen zu wenig weit.  
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Artikel 12 und 20: Integrationskriterien 
Sind Sie mit den aufgeführten Kriterien, die auf eine erfolgreiche Integration 
hinweisen, einverstanden? 
 
1. Befürwortende Stellungnahmen  
• 22 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (LU, UR, SZ, OW, NW, GL, 

ZG, FR, SO, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU). 
• 3 Parteien (FDP, CVP, SP) sind für die vorgeschlagene Regelung. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, Travail.Suisse) befürworten die vorge-

schlagene Regelung. 
• 12 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, EKM, SVZ, AVZ, UNHCR, SFH, 

FIZ, SRK, FIMM, JusPax, BGK) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Klar definierte Integrationskriterien werden ausdrücklich begrüsst (FDP, SSV). Die Kriterien 
seien in der Verordnung zu präzisieren (OW, GL, NE, TI, GE, SGV, EKM), die sinnvollerweise 
zeitgleich mit der Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes erstellt werden solle (EKM). Die 
FDP nennt weitere Verhaltensweisen, die neben strafrechtlich relevantem Verhalten ebenfalls 
eine Verletzung der Sicherheit und Ordnung darstellen sollen (schwere und wiederholte Ver-
stösse gegen behördliche Androhungen, grobe Verletzung allgemeiner Gebote der Sittlichkeit, 
Missachtung grundlegender gesellschaftlicher Werte, Missachtung individueller Freiheitsrech-
te). Die Integrationsanforderungen seien hoch angesetzt und würden der individuellen Situati-
on der Gesuchsteller nicht gebührend Rechnung tragen; ausserdem sei die Auffassung, wo-
nach die Einbürgerung die letzte Etappe auf dem Weg einer gelungen Integration darstellt, 
abzulehnen (EKM, UNHCR, SFH, FIZ).  
 
2. Ablehnende Stellungnahmen   
• 3 Kantone (ZH, BL, GR) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab.  
• 2 Parteien (SVP, EDU) sind gegen die vorgeschlagene Regelung.  
• 1 Wirtschafts- und Berufsverband (CP) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab.  
• 3 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (HEKS, SFR, SFM) sind mit der vorgeschla-

genen Regelung nicht einverstanden.  
Die ablehnenden Stimmen bringen vor, die Integrationskriterien seien unvollständig (SVP), 
unklar (EDU, ZH, GR), nicht überprüfbar( ZH, GR) und gäben den Integrationsbegriff nicht 
korrekt wieder (GR). Im Weiteren sei der Grundsatz der wirtschaftlichen Selbsterhaltungsfä-
higkeit stärker zu betonen (ZH) und Begriffsdefinitionen seien aufgrund der Wandelbarkeit des 
gesellschaftlichen Verständnisses auf Verordnungs- und nicht auf Gesetzesstufe zu regeln 
(GR). Der Kanton BL begrüsst grundsätzlich die Konkretisierung des Integrationsbegriffes. Mit 
Blick auf die ausländerrechtlichen Bestimmungen (Art. 4 AuG und Art. 4 VIntA) sei es aller-
dings wünschenswert, wenn eine gewisse Einheitlichkeit der Begriffe angestrebt werde. So 
gehe das Kriterium «Vertrautsein mit den Schweizerischen Lebensverhältnissen» weniger weit 
als Art. 4 Bst. c VIntA. 
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Artikel 12 Absatz 1: 
Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 23 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, SZ, OW, NW, 

GL, ZG, FR, SO, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU). 
• 3 Parteien (FDP, CVP, SP) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 6 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) be-

fürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 17 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, KID, SVZ, AVZ, 

HEKS, UNHCR, SRK, SFH, FIZ, ai, JusPax, BGSB, BGB, BGR) sind für die vorge-
schlagene Regelung.  

Die Befürworter stellen sich die Frage, welches Fehlverhalten denn massgebend sei. Der Beg-
riff müsse in der Verordnung präzisiert werden (BS, SP, SGB, Unia, KID). Auf keinen Fall dürf-
ten kleinere Verstösse gegen die Rechtsordnung ein Ausschlussgrund für Einbürgerungen 
darstellen (SP, SGB, Unia, HEKS, UNHCR, SRK, SFH, FIZ, ai). Es sei darauf zu achten, dass 
das Kriterium im Einklang mit seiner Definition im EU-Recht sowie im Völkerrecht stehe 
(UNHCR, SFH).  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 3 Kantone (UR, BL, GR) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 2 Parteien (GPS, EDU) sind gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 2 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (BGK, DJS) sind mit der vorgeschlagenen 

Regelung nicht einverstanden.  
Das Beachten der schweizerischen Rechtsordnung soll als separates Kriterium beibehalten 
werden (UR, BL, GR, GPS, BGK, DJS). Der Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
sei weniger bestimmt und zu weitgehend (GPS, BGK, DJS). Gemäss der GPS dürfen kleinere 
Verstösse gegen die Rechtsordnung keinen Ausschlussgrund für Einbürgerungen darstellen; 
die Ausführungsverordnung habe präzise Grenzen zu setzen. Die DJS schlagen vor, die bei-
den Kriterien «öffentliche Sicherheit und Ordnung» und «Respektierung der grundlegenden 
Prinzipien der BV» im Begriff «Beachten der Rechtsordnung»" zusammenzufassen.  
 
 
Artikel 12 Absatz 1: 
Respektierung der grundlegenden Prinzipien der Bundesverfassung 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 23 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (BE, LU, UR, SZ, OW, NW, 

GL, ZG, FR, SO, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU). 
• 4 Parteien (FDP, CVP, SP, GPS) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu.  
• 6 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) be-

fürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 13 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, SVZ, AVZ, ai, 

JusPax, BGK, SEK, BGSB, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Es wird angemerkt, dass die Formulierung vage und nur bedingt überprüfbar sei (LU, UR, NW, 
SP, GPS, SGB, Unia). Der Begriff sei in der Verordnung zu präzisieren (TI, GE). 
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2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 3 Kantone (ZH, BL, GR) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 1 Partei (EDU) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 7 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (KID, HEKS, SRK, SFH, FIZ, FIMM, DJS) sind 

mit der vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Die Formulierung sei zu wenig aussagekräftig, unklar, nicht zweckmässig und nicht überprüf-
bar (ZH, GR, KID, HEKS, SRK, SFH, FIZ, FIMM, DJS). Ausserdem seien die beiden Kriterien 
«öffentliche Sicherheit und Ordnung» und «Respektierung der grundlegenden Prinzipien der 
BV» besser im Begriff «Beachten der Rechtsordnung» zusammenzufassen (DJS). Der EDU 
ist die Formulierung zu eng gefasst. Der Kanton BL lehnt das vorgeschlagene Kriterium ab, 
weil es weniger weit als Art. 4 VlntA gehe. 
 
 
Artikel 12 Absatz 1: 
Fähigkeit, sich in einer Landessprache zu verständigen 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 23 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, UR, SZ, NW, 

GL, ZG, FR, SO, BS, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VS, NE, GE, JU). 
• 3 Parteien (FDP, CVP, SP) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 6 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) be-

fürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 19 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, KID, SVZ, AVZ, ASO, 

HEKS, UNHCR, SFH, FIZ, ai, JusPax, BGK, SEK, BGSB, BGB, BGR, DJS) sind für die 
vorgeschlagene Regelung, wobei 3 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (BGSB, 
BGB, BGR) mit Vorbehalt. 

 
Begrüsst ein Teil der Befürworter die Verständigung in einer der Landessprachen (FDP, CVP, 
SP, SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse, SP, FER), so fordert ein anderer Teil Kenntnisse der 
ortsüblichen Landessprache (SZ, ZG, SH, SAV, SSV, SGV, SVBK, SVZ, AVZ, BGSB, BGB, 
BGR). Befürwortet wird, dass es auch künftig den Kantonen überlassen bleibt, ob sie in ihrer 
Gesetzgebung weitergehende Kenntnisse festsetzen wollen (LU, NW, BS, GR, SG, NE, TI). 
Vereinzelt wird dies allerdings als problematisch erachtet, da hieraus vor allem interkantonale 
Ungleichbehandlungen und eine nicht zu rechtfertigende Benachteiligung im Vergleich zu Aus-
landgesuchen resultieren würden (ASO, DJS). Im Weiteren werden folgende Bemerkungen 
gemacht: Es bleibe unklar, was der Revisionsvorschlag unter dem Begriff «verständigen» ver-
stehe. Das sprachliche Anforderungsprofil solle auf Bundesebene auf einem einheitlichen Ni-
veau festgelegt werden (UR, GL, ZG, BS, GE, KID), wobei bei der Festlegung der Anforde-
rungen an die Sprachkenntnisse die spezielle Situation von bildungsfernen Personen, Migran-
ten, Flüchtlingen und Frauen zu berücksichtigen sei (KID, HEKS, SFH, FIZ, UNHCR, ai). Das 
Sprachniveau solle gemäss dem europäischen Sprachenportfolio festgelegt werden.  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 3 Kantone (OW, BL, VD) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 1 Partei (GPS) spricht sich gegen die Regelung aus. 
• 2 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (EKM, SRK) sind mit der vorgeschlagenen 

Regelung nicht einverstanden.  
Es wird die Verständigungsfähigkeit in der am Wohnort gesprochene Sprache verlangt (OW, 
BL, VD). Der Kanton BL weist auf die Diskrepanz zum Ausländerrecht hin, wonach sich der 
Beitrag zur Integration «im Erlernen der am Wohnort gesprochenen Landessprache» zeige. 
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Gemäss der GPS lässt der Revisionsvorschlag unklar, was unter dem Begriff «verständigen» 
zu verstehen sei; in erster Linie sollen die Kompetenzen für die mündliche Kommunikation im 
Alltag beurteilt werden, die in jedem Fall höher zu gewichten seien als schriftlichen Kompeten-
zen. Im Weiteren wird angemerkt, dass die Sprachkenntnisse nicht ausschlaggebendes Krite-
rium für die erfolgreiche Integration sein sollen (EKM, SRK): Kenntnisse einer Landessprache 
würden weder einen zwingenden Hinweis für ein fortgeschrittenes Stadium der Integration 
darstellen noch Defizite eindeutig auf eine mangelnde Integration schliessen lassen.  
 
 
Artikel 12 Absatz 1: 
Wille zur Teilnahme am Wirtschaftsleben oder zum Erwerb von Bildung 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 21 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, 

FR, SO, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU). 
• 3 Parteien (FDP, CVP, SP) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, Travail.Suisse) befürworten die vorge-

schlagene Regelung. 
• 16 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SVBK, EKM, KID, SVZ, AVZ, HEKS, 

SFH, FIZ, ai, JusPax, BGK, SEK, BGSB, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene 
Regelung, wobei 2 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SVBK, EKM) mit Vorbehalt.  

Die Befürworter halten fest, dass der Begriff interpretationsbedürftig (SSV), zu weit gefasst 
(SVBK) und auf Gesetzes- (UR, CVP) oder Verordnungsstufe (ZG, BS, CVP, SP) zu konkreti-
sieren sei. Gemäss der EKM ist auf das Kriterium des Willens zum Erwerb von Bildung zu 
verzichten. Im Weiteren wird festgehalten, dass die persönlichen Lebensumstände und Res-
sourcen der Gesuchstellenden bei der Beurteilung berücksichtigt werden müssen (KID, 
JusPax, SEK, ai). Dem SEK scheinen die Kriterien nach Bst. d zur Feststellung der Integration 
ungeeignet, die zudem zu einer Diskriminierung von Frauen führen könnten. Gemäss ai ist die 
Aufzählung der speziellen Fälle durch weitere besondere Personengruppen zu ergänzen. 
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 5 Kantone (ZH, BE, NW, BL, GR) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 2 Parteien (GPS, EDU) sind gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 4 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, CP, FER) lehnen die vorgeschlage-

ne Regelung ab. 
• 3 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SGV, ASO, UNHCR) sind mit der vorge-

schlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Das Kriterium sei nicht überprüfbar (ZH, NW, GR, SGV), diskriminierend (BE) und nicht kohä-
rent mit dem Ausländerrecht (BL), bei nicht in der Schweiz wohnhaften Bewerbern kaum an-
wendbar (ASO) und suggeriere, dass Erwerbslose keine Einbürgerungsbewilligung erhalten 
würden (GPS, SGB, Unia). Der Kanton GR schlägt vor, das Erfordernis der gesicherten Exis-
tenzgrundlage aufzunehmen. Kritisiert wird vom UNHCR die starke Gewichtung der wirtschaft-
lichen Integration, die insbesondere für Flüchtlinge problematisch sei. Um den Vorgaben der 
Genfer Flüchtlingskonvention zu entsprechen, sei in dieser Hinsicht zumindest eine grosszü-
gige Ausnahmeklausel vorzusehen. 
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Artikel 12 Absatz 2: 
Personen, welche die Integrationskriterien aus psychischen oder physischen 
Gründen nicht erfüllen können 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• Alle Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 5 Parteien (FDP, CVP, SP, GPS, EDU) stimmen zu, wobei 1 Partei (EDU) mit Vorbe-

halt. 
• 6 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) be-

fürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 18 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, KID, SVZ, AVZ, ai, 

JusPax, insieme, SEK, Glr, DOK, EH, BGSB, BGB, BGR, DJS) sind für die vorge-
schlagene Regelung.  

Die Formulierung sei zu präzisieren (BE, GL, NE, FDP) und zu erweitern (BS, BGSB, BGR, 
BGB). Die geistige Behinderung müsse explizit im Gesetzestext genannt werden (insieme, Glr, 
DOK, EH). Der Kanton LU fordert, die psychischen oder physischen Gründe eng zu fassen. 
Die EDU begrüsst die angemessene Berücksichtigung von physischen Gründen, jene von 
psychischen Gründen hingegen lehnt sie ab. Ausserdem wird angemerkt, dass die Vorausset-
zungen so auszugestalten seien, dass der Wunsch nach Einbürgerung von der betroffenen 
Person selber geäussert werden muss (SSV, SGV). Mit der Regelung dürfe kein Schlupfloch 
für «Mogler» entstehen (SVZ, AVZ, SVBK). 
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 1 weiterer Vernehmlassungsteilnehmer (BGK) ist mit der vorgeschlagenen Rege-

lung nicht einverstanden.  
Keine Bemerkungen. 
 
 
Artikel 20 
Materielle Eignungsvoraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung  
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 25 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, 

NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU). 
• 3 Parteien (FDP, CVP, SP) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 6 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) be-

fürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 12 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, SVZ, AVZ, ai, 

JusPax, SEK, BGSB, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Die Befürworter begrüssen, dass auch bei der erleichterten Einbürgerung dieselben Integrati-
onskriterien gelten sollen. Aufgrund der kürzeren Anwesenheitsdauer in der Schweiz könnten 
jedoch nicht die gleich hohen Anforderungen gestellt werden, was auf Verordnungs- (GE) oder 
Gesetzesstufe klar zum Ausdruck kommen müsse (LU). Gemäss dem SVZ ist in Art. 20 ein 
Verweis auf Art. 11 Bst. a und Bst. b aufzunehmen (SVZ). 
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2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 1 Kanton (GR) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 1 Partei (EDU) ist gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 1 weiterer Vernehmlassungsteilnehmer (BGK) ist mit der vorgeschlagenen Rege-

lung nicht einverstanden.  
Der Kanton GR erachtet die Regelung als unklar und unpraktikabel: Im Gesetzeswortlaut 
komme nicht zum Ausdruck, dass aufgrund der kürzeren Anwesenheitsdauer in der Schweiz 
nicht die gleich hohen Anforderungen wie bei einer ordentlichen Einbürgerung gestellt werden 
können; die materiellen Voraussetzungen seien in einer eigenen Bestimmung im Sinne des 
geltenden Art. 26 BüG unter dem Abschnitt der erleichterten Einbürgerung aufzunehmen, wo-
bei die konkreten Anforderungen an den Integrationsgrad auf Verordnungsstufe zu regeln sei-
en. Aus Sicht der EDU ist die Regelung überflüssig und daher zu streichen. 
 
 
Artikel 13: 
Einbürgerungsverfahren 
Gesuche erst nach Durchführung des kantonalen und kommunalen Verfahrens 
an den Bund 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 16 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, GL, ZG, FR, SO, 

BS, AI, SG, AG, VD, VS, NE, GE, JU) 
• 5 Parteien (FDP, CVP, SP, GPS, EDU) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 6 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) be-

fürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 9 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, SVZ, AVZ, UNHCR, 

JusPax, BGK) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Gemäss dem Kanton ZH ist der Begriff «Zusicherung» zu ungenau (ZH). Das UNHCR erach-
tet das Verfahren als zu kompliziert; es bestehe die Gefahr, dass die Einbürgerungskriterien 
weiterhin sehr unterschiedlich gehandhabt würden, weshalb eine nochmalige Evaluierung und 
Vereinfachung der Art. 13 bis Art. 17 angezeigt sei.  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 10 Kantone (UR, SZ, OW, NW, BL, SH, AR, GR, TG, TI) lehnen die vorgeschlagene 

Regelung ab. 
• 5 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SFR, SEK, BGSB, BGB, BGR) sind mit der 

vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Das vorgesehene Einbürgerungsverfahren stelle einen zu starken Eingriff in die Regelungsho-
heit der Kantone dar (UR, NW, BL, SH, TG, GR) und sei nicht ökonomisch (UR, NW, SZ, AR, 
BL, GR, TG). Auch bleibe unklar, was die «Zusicherung» im Einzelnen bedeute (BGSB, BGB, 
BGR).  
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Artikel 14:  
Kantonaler Einbürgerungsentscheid 
(innert sechs Monaten nach Einbürgerungsbewilligung) 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 12 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, LU, GL, ZG, BS, AI, AR, 

AG, VD, VS, NE, GE). 
• 5 Parteien (FDP, CVP, SP, GPS, EDU) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu, 

wobei 1 Partei (FDP) mit Vorbehalt. 
• 5 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse, FER) befürwor-

ten die vorgeschlagene Regelung. 
• 8 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, SVZ, AVZ, ai, JusPax, 

BGK) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Ein schnelles Einbürgerungsverfahren wird sehr begrüsst. Die Praxistauglichkeit der Bestim-
mung wird allerdings bei Fällen mit Abklärungen, die länger als 6 Monate dauern, oder bei 
Einleitung eines Rechtsmittelverfahrens infrage gestellt (BS, FDP). Auch sei fraglich, was mit 
der Einbürgerungsbewilligung geschehe, wenn der Kanton das Verfahren verzögere (SGB, 
Unia, SVZ). Das Verstreichenlassen der Frist dürfe nicht als Verfahrensverlängerung zulasten 
der Gesuchsteller gehen; dass der Einbürgerungswillige ein neues Gesuch stellen müsste, sei 
inakzeptabel (SP, GPS). Die Mehrheit der Befürworter erachtet die Gültigkeitsfrist von 6 Mona-
ten für die Einbürgerungsbewilligung als angemessen; Einzelne fordern deren Verlängerung 
auf 1 Jahr (VS) bzw. deren Verkürzung auf 3 Monate (Travail.Suisse).  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 14 Kantone (BE, UR, SZ, OW, NW, FR, SO, BL, SH, TG, SG, GR, TI, JU) lehnen die 

vorgeschlagene Regelung ab. 
• 1 Wirtschafts- und Berufsverband (CP) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 5 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SFR, SEK, BGSB, BGB, BGR) sind mit der 

vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Die Gegner kritisieren den Eingriff in die kantonale Verfahrenshoheit. Namentlich die Einfüh-
rung der Ordnungsfrist für die kantonalen Behörden wird abgelehnt (NW, OW, SZ, BL, SG, 
GR, TG). Die Bestimmung lasse eine Reihe praktischer Fragen offen und bringe keine Vortei-
le, weshalb sie ersatzlos zu streichen sei (BGSB, BGB, BGR). Der Kanton Uri und der CP 
wollen die bisherige Regelung beibehalten (UR, CP). Die Gültigkeitsfrist von 6 Monaten für die 
Einbürgerungsbewilligung wird als zu kurz erachtet (BE, FR, SO, SH, TI, JU): Es werden 9 
Monate (FR) bzw. 12 Monate (BE, SO, JU) sowie eine Verlängerungsmöglichkeit für besonde-
re Fälle vorgeschlagen (SO). 
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Artikel 18: Kantonale und kommunale Aufenthaltsdauer 
Variante 1 / mit Inhalt einverstanden? 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 4 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (UR, VS, VD, JU). 
• 1 Partei (CVP) stimmt der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (CP, FER) befürworten die vorgeschlagene Re-

gelung. 
• 1 weiterer Vernehmlassungsteilnehmer (SGV) ist für die vorgeschlagene Regelung.  

Der Variante 1 wird der Vorzug gegeben, da Variante 2 zu stark in die Souveränität der Kan-
tone eingreife und mit Art. 38 Abs. 2 BV nicht vereinbar sei (UR, VD, CP, FER).  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 20 Kantone (ZH, BE, LU, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG, 

TG, TI, GE) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 5 Parteien (FDP, SP, SVP, GPS, EDU) sind gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 3 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, Unia, Travail.Suisse) lehnen die vorge-

schlagene Regelung ab. 
• 13 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SVBK, EKM, KID, SVZ, AVZ, PINK CROSS, 

LOS, SFR, JusPax, SEK, BGSB, BGB, GBR) sind mit der vorgeschlagenen Regelung 
nicht einverstanden.  

Die vorgeschlagene Bestimmung stösst aus unterschiedlichen Gründen auf Ablehnung: Sie 
sei unklar (ZG, BS, BL, AR, GE, FDP, SVBK, JusPax), greife zu stark in die Kantonsautono-
mie ein (NW, OW, GR, TI, SVP, SVBK, BGSB, BGB, GBR) und ermögliche den Kantonen 
immer noch überlange Wohnsitzfristen und damit die Einschränkung der Mobilität (SP, GPS, 
SGB, Unia, SAV, Travail.Suisse). Eine feste Obergrenze sei zu bevorzugen (BS). Gemäss 
dem Kanton OW ist bei einem Wohnsitzwechsel in einen anderen Kanton das hängige Verfah-
ren von Gesetzes wegen als gegenstandslos zu erklären. Betreffend die Mindestaufenthalts-
dauer wird vereinzelt geltend gemacht, dass diese mindestens 3 Jahre (TI, VD, EDU) oder 
mindestens 5 Jahre (UR, GR) betragen soll.  
 
 
Artikel 18: Kantonale und kommunale Aufenthaltsdauer 
Variante 1 / Anrechnung der Aufenthaltsdauer 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 10 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (SZ, GL, ZG, FR, SO, SH, AI, 

VS, GE, JU), wobei 1 Kanton (GL) mit Vorbehalt. 
• 2 Parteien (FDP, CVP) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (CP, FER) befürworten die vorgeschlagene Re-

gelung. 
• 3 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SGV, EKM, SEK) sind für die vorgeschlage-

ne Regelung.  
Gemäss dem Kanton GL soll jedoch bei einem innerkantonalen Wohnsitzwechsel eine Teilan-
rechnung des vorhergehenden Aufenthaltes, bei einem interkantonalen Wohnsitzwechsel kei-
ne Anrechnung erfolgen. 
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2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 11 Kantone (LU, UR, NW, BS, BL, SG, GR, AG, TG, TI, VD) lehnen die vorgeschlage-

ne Regelung ab. 
• 3 Parteien (SVP, GPS, EDU) sind gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 1 Wirtschafts- und Berufsverband (SAV) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 7 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SVBK, SVZ, AVZ, BGK, BGSB, BGB, BGR) 

sind mit der vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Bei einem interkantonalen Wohnsitzwechsel sei der Aufenthalt im ersten Kanton nicht an die 
Aufenthaltsdauer anzurechnen (BS). Der Kanton GR weist darauf hin, dass es den kommuna-
len Einbürgerungsbehörden nach nur einem Jahr nicht möglich sein werde, die materiellen 
Einbürgerungsvoraussetzungen genügend beurteilen zu können. Hierzu bedürfe es eines 
Mindestaufenthaltes von 2 bis 3 Jahren.  
 
 
Artikel 18: Kantonale und kommunale Aufenthaltsdauer 
Variante 2 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 16 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, SZ, ZG, FR, SO, 

BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, NE, GE). 
• 4 Parteien (FDP, SP, GPS, EDU) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 4 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse) befürworten 

die vorgeschlagene Regelung. 
• 12 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, EKM, KID, SVZ, AVZ, PINK CROSS, 

LOS, SFM, ai, JusPax, SEK, DJS) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Eine klare und einheitliche Obergrenze für die kantonale und kommunale Aufenthaltsdauer 
wird ausdrücklich begrüsst (ZH, SZ, BS, GE, FDP, SSV, JusPax, SEK, DJS). Die Harmonisie-
rung sei zu begrüssen, weil sie der steigenden Mobilität innerhalb der schweizerischen Bevöl-
kerung gerecht werde (FDP, SP, GPS, SGB, Unia, EKM, SFM). Um eine grösstmögliche Mo-
bilität zu gewährleisten, sei die Aufenthaltsdauer auch bei interkantonalen Wohnsitzwechseln 
anzurechnen (FDP, SSV, KID). Vereinzelt wird eine Umformulierung von Abs. 1 vorgeschla-
gen: „Die Kantone können in ihren Gesetzen eine Aufenthaltsdauer von ... vorsehen.“ (SP, 
GPS, SGB, Unia). Betreffend die bundesrechtlich vorgeschriebene Aufenthaltsdauer bestehen 
vereinzelt unterschiedliche Vorstellungen: so soll sie effektiv 3 Jahre (SVZ), maximal 2 Jahre 
(ai), 5 Jahre (BL) oder mindestens 5 Jahre (SO) betragen. Gemäss dem Kanton SZ ist Abs. 2 
zu ändern: Jene Gemeinde, bei der das Gesuch eingereicht wird, soll auch bei einem Wegzug 
in eine andere Gemeinde oder einen anderen Kanton zuständig bleiben.  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 9 Kantone (UR, OW, NW, SG, GR, TI, VD, VS, JU) lehnen die vorgeschlagene Rege-

lung ab. 
• 1 Partei (SVP) ist gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (CP, FER) lehnen die vorgeschlagene Regelung 

ab. 
• 7 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SGV, SVBK, SFR, BGK, BGSB, BGB, BGR) 

sind mit der vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Das Anliegen, eine gewisse Harmonisierung der kantonalen und kommunalen Aufenthalts-
dauer herzustellen, wird zum Teil als berechtigt angesehen. Die vorgeschlagene Bestimmung 
wird jedoch als zu starker Eingriff in die Regelungshoheit der Kantone gewertet (UR, NW, OW, 
TI, VD, VS, SVP, CP, FER, BGSB, BGR): Sie sei mit Art. 38 Abs. 2 BV nicht vereinbar (UR, 
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VD, CP, FER). Ausserdem wird gefordert, die bundesrechtlich festgelegte Aufenthaltsdauer 
nicht unter fünf Jahren festzulegen (SG, GR).  
 
 
Artikel 18: Kantonale und kommunale Aufenthaltsdauer 
Variante 2 / Anrechnung der Aufenthaltsdauer 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 20 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, GL, ZG, FR, SO, 

BS, BL, SH, AR, AI, GR, AG, TG, VD, VS, NE, GE, JU), wobei 2 Kantone (ZH, GL) mit 
Vorbehalt. 

• 4 Parteien (FDP, SP, GPS, EDU) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu, wobei 
1 Partei (EDU) mit Vorbehalt.  

• 4 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse) befürworten 
die vorgeschlagene Regelung.  

• 7 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVZ, AVZ, ai, JusPax, DJS) sind 
für die vorgeschlagene Regelung.  

Vorgebracht wird, dass die Wartefrist 2 Jahre (ZH) bzw. 3 Jahre (EDU) betragen solle; die 
neue Wohnsitzgemeinde müsse über die notwendige Zeit verfügen, um die Integration des 
Gesuchstellers in die örtlichen Verhältnisse beurteilen zu können. Die Aufenthaltsdauer sei 
auch bei einem interkantonalen Wohnsitzwechsel anzurechnen (SGB, Unia, SSV, DJS). Ge-
mäss JusPax ist von einer Wartefrist abzusehen; das Einbürgerungsgesuch sei einfach der 
neu zuständigen Einbürgerungsbehörde zu übermitteln.  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 4 Kantone (UR, NW, SG, TI) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 1 Partei (SVP) ist gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 6 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SVBK, BGK, SEK, BGSB, BGB, BGR) sind 

mit der vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Es werden folgende Bemerkungen gemacht: Die bisherige Regelung sei beizubehalten 
(SVBK). Die bundesrechtlich festzulegende Höchstfrist für die Kantone und die Gemeinden 
dürfe nicht unter fünf Jahren liegen (UR). Die Formulierung führe dazu, dass auf kommunaler 
Ebene von Bundesrechts wegen zwingend eine Wartefrist bestehe, weshalb der Absatz 2 wie 
folgt abzuändern sei: „Besteht auf kommunaler Ebene eine Wartefrist, so darf diese höchstens 
ein Jahr dauern.“ (SEK). Inhaltlich stosse die Regelung zwar auf Zustimmung, jedoch solle 
diese der kantonalen Gesetzgebung vorbehalten sein (BGSB, BGB, BGR).  
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Artikel 22:  
Irrtümlich angenommenes Schweizer Bürgerrecht 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 24 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, 

GL, ZG, FR, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU).  
• 4 Parteien (FDP, CVP, SP, GPS) sind für die vorgeschlagene Regelung. 
• 4 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, Travail.Suisse, FER) befürworten 

die vorgeschlagene Regelung. 
• 8 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, SVZ, AVZ, JusPax, 

BGK) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Die Bestimmung sei zu streichen (OW, JusPax). Der Bestimmung könne zugestimmt werden, 
sofern der bisherige Art. 29 Abs. 3 BüG beibehalten werde. (FER). 
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 1 Kanton (BE) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 1 Partei (EDU) ist gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 1 Wirtschafts- und Berufsverband (CP) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 2 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SFR, SEK) sind mit der vorgeschlagenen 

Regelung nicht einverstanden.  
Die Formulierung gemäss bisherigem Art. 29 BüG solle beibehalten werden (EDU, CP) bzw. 
die betroffene Person das Bürgerrecht nach 5 Jahren voraussetzungslos erwerben (SFR). 
Gemäss dem Kanton Bern ist der betroffenen Person das irrtümlich geführte Kantonsbürger-
recht zu erteilen. Auf Unverständnis stösst, dass eine einbürgerungswillige Person, die bereits 
Militärdienst geleistet hat, neu einer Mindestfrist unterliegen soll: Vielmehr rechtfertige sich 
eine Ausdehnung der bestehenden Privilegierung auf den Zivildienst (SEK). 
 
 
Artikel 25: 
Zuständigkeit und Verfahren  
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 15 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, 

SO, BS, SH, AI, AG, TI, VD, GE, JU). 
• 2 Parteien (FDP, CVP) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 3 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, CP, FER) befürworten die vorgeschlagene 

Regelung. 
• 8 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, EKM, SVZ, AVZ, JusPax, BGK, 

SEK) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Es wird angemerkt, dass der bei Kantonen und Gemeinden anfallende Mehraufwand durch 
den Bund zu vergüten sei (UR, ZG, CVP, SSV). Ausserdem solle das Anhörungsrecht in ein 
Antragsrecht umgewandelt werden, da die Kantone und Gemeinden einerseits einen erhöhten 
Arbeitsaufwand hätten und anderseits durch die vorgenommenen Abklärungen ein umfassen-
des Bild vom Gesuchsteller gewinnen würden (BS).  
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2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 11 Kantone (ZH, BE, LU, NW, BL, AR, SG, GR, TG, VS, NE) lehnen die vorgeschla-

gene Regelung ab. 
• 3 Parteien (SP, GPS, EDU) erklären sich mit der Regelung nicht einverstanden. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia) lehnen die vorgeschlagene Rege-

lung ab. 
• 4 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SVBK, BGSB, BGB, BGR) sind mit der vor-

geschlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Die Regelung führe nicht zur Straffung des Verfahrens, sondern aufgrund der fehlenden Koor-
dination vielmehr zur Verlängerung (GR, TG). Werde das Verfahren tatsächlich so umgesetzt, 
habe dies einen beträchtlichen personellen und finanziellen Mehraufwand für die Kantone zur 
Folge (ZH, BE, BL, VS, NE). Eine kostendeckende Entschädigung für den Aufwand der Kan-
tone müsse dabei mindestens gewährleistet werden (BE, NE). Die Tragung von Personal- und 
Infrastrukturkosten für reine Bundesaufgaben werde abgelehnt (NW, AR, TG, GR). Im Weite-
ren wird vorgebracht, dass der Bund bzw. das BFM für die erleichterte Einbürgerung zuständig 
sei, weshalb das Gesuch wie bisher beim BFM eingereicht werden müsse (ZH, LU, TG, BL, 
SG, GR, AR, VS, NE, SP, GPS, SGB, Unia, SVBK). Gemäss dem Kanton LU hat sich das 
bisherige System bewährt. Werde das Gesuch beim Wohnkanton eingereicht, würde dies zu 
unterschiedlichen Massstäben bei der erleichterten Einbürgerung führen. Falls der Bund den 
Entwurf von Art. 25 nicht ändere, seien die daraus entstehenden Mehrkosten den Kantonen 
abzugelten. Laut der BGSB, BGB sowie der BGR ist das Anhörungsrecht durch ein Antrags-
recht zu ersetzen.  
 
 
Artikel 26:  
Allgemeine Voraussetzungen für die Wiedereinbürgerung 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 25 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, 

NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU), wobei 
3 Kantone (ZH, NW, AR) mit Vorbehalt. 

• 3 Parteien (FDP, CVP, SP) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
• 1 Wirtschafts- und Berufsverband (Travail.Suisse) befürwortet die vorgeschlagene 

Regelung. 
• 10 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, SVZ, AVZ, ai, JusPax, 

BGSB, BGB, BGR) sind mit der vorgeschlagenen Regelung einverstanden.  
Grundsätzlich stösst die Regelung auf Zustimmung. Folgende Vorbehalte und Bemerkungen 
werden angebracht: Die Einhaltung der Kriterien nach Abs. 1 Bst. c und Bst. d sei in der Praxis 
nicht überprüfbar. Es bestehe damit ein Risiko, dass überhöhte, diskriminierende oder unsach-
liche Anforderungen an die Integration gestellt würden, indem einzelne Gesichtspunkte, die in 
der öffentlichen Diskussion gerade vorherrschen, überbetont werden und der Gesamtzusam-
menhang zu wenig gewürdigt werde (ZH). Bei den Kriterien dürfe es sich nur um Mindestvor-
schriften des Bundes handeln (NW). Die Beachtung der Rechtsordnung sei explizit als Vor-
aussetzung aufzuführen (AR). Die Kriterien für die Wiedereinbürgerung dürften nicht allzu 
streng sein (SP). Mit Bst. e werde eine materielle Voraussetzung aufgestellt, die in den Anfor-
derungen an die Integration bereits enthalten sei, weshalb Bst. e zu streichen sei (ai). 
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2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 1 Kanton (GR) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 1 Partei (EDU) ist gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 4 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, CP, FER) lehnen die vorgeschlage-

ne Regelung ab. 
• 4 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (EKM, ASO, SFR, SEK) sind mit der vorge-

schlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Es wird kritisiert, dass die aufgeführten Integrationskriterien weder praxistauglich sind noch 
den Integrationsbegriff korrekt wiedergeben. Bei der Begriffsdefinition sei auf die Überprüfbar-
keit der Integrationskriterien zu achten. Zur Vermeidung von Missverständnissen und aus 
Gründen der Transparenz müsse die Bestimmung klarer strukturiert werden. Insbesondere 
seien Personen, die sich in der Schweiz und solche, die sich im Ausland aufhalten, in zwei 
separaten Absätzen oder Bestimmungen zu regeln. Dementsprechend sei Abs. 1 Bst. b zu 
streichen und in Abs. 2 aufzunehmen (GR). Im Weiteren wird angemerkt, dass es unverhält-
nismässig sei, bei der Wiedereinbürgerung die gleichen Kriterien wie bei der ordentlichen Ein-
bürgerung anzuwenden, zumal Betroffene nach Art. 27 Abs. 3 von einer Wiedereinbürgerung 
ausgeschlossen seien. Die Art. 18 bis Art. 25 des geltenden Rechts seien daher beizubehalten 
(CP, FER). Die Kriterien für die Wiedereinbürgerung dürften nicht allzu streng sein (SGB, 
Unia). Dem «ius sanguinis» werde im vorliegenden Gesetzesentwurf zu grosses Gewicht bei-
gemessen; ausserdem würden lediglich finanziell Gutgestellte eine Wiedereinbürgerung bean-
tragen können, was einer ökonomischen Diskriminierung gleichkomme (EKM).  
 
 
Artikel 26:  
Wiedereinbürgerung / erfolgreiche Integration bzw. enge Verbundenheit 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 25 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, 

NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU). 
• 3 Parteien (FDP, GPS, EDU) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu, wobei 2 

Parteien (FDP, EDU) mit Vorbehalt. 
• 1 Wirtschafts- und Berufsverband (Travail.Suisse) befürwortet die vorgeschlagene 

Regelung. 
• 12 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, SVZ, AVZ, ai, 

JusPax, BGK, BGSB, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Der Kanton NW kann die Regelung nur befürworten, sofern es sich um Mindestvorschriften 
des Bundes handelt. Ein Teil der Vernehmlassungsteilnehmer fordert, den Begriff der engen 
Verbundenheit klarer zu definieren (GL, EDU, ai). Für die FDP ist das Kriterium der engen 
Verbundenheit die Mindestvoraussetzung; es erscheine fraglich, weshalb im Ausland lebende 
Personen sich überhaupt einbürgern lassen wollen.  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 1 Partei (SP) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 4 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, CP, FER) sind gegen die vorge-

schlagene Regelung. 
• 2 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (ASO, SEK) sind mit der vorgeschlagenen 

Regelung nicht einverstanden.  
Es wird kritisiert, dass die enge Verbundenheit mit der Schweiz ein unbestimmter Rechtsbeg-
riff und zu restriktiv sei. In Anbetracht der bisherigen Praxis müsse die Verbundenheit mit der 
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Schweiz ausreichen (SP, SGB, Unia, SEK). Die Verbundenheit mit der Schweiz dürfe nicht 
primär von der Anzahl von Reisen in die Schweiz abhängig sein; schon die heutige Praxis der 
Wiedereinbürgerungen schliesse häufig Personen mit niedrigen Einkommen und aus fernen 
Ländern vom Schweizer Bürgerrecht aus, was einer ökonomischen Diskriminierung gleich-
komme und inakzeptabel sei (SP, SGB, Unia, ASO). Gemäss dem CP ist der Begriff der en-
gen Verbundenheit auf Gesetzesstufe zu präzisieren sowie der «3. Abschnitt: Wiedereinbürge-
rung» besser zu strukturieren. 
 
 
Artikel 27:  
Nach Verwirkung und Verlust des Bürgerrechts 
(nur noch eine Bestimmung für die Wiedereinbürgerung) 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 25 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, 

GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU).  
• 4 Parteien (FDP, CVP, SP, EDU) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 3 Wirtschafts- und Berufsverbände (Travail.Suisse, CP, FER) befürworten die vor-

geschlagene Regelung. 
• 11 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, SVZ, AVZ, ASO SFR, 

JusPax, BGSB, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Es wird beantragt, die Entlassung aus dem Schweizer Bürgerrecht in Art. 27 aufzunehmen 
(NW, SG, GR).  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 1 Partei (GPS) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia) sind gegen die vorgeschlagene Re-

gelung. 
• 2 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (EKM, SEK) sind mit der vorgeschlagenen 

Regelung nicht einverstanden.  
Die mit der Bestimmung einhergehende Verschärfung wird abgelehnt. Nachkommen von Aus-
landschweizern werde verunmöglicht, nach Verwirkung der 10-jährigen Frist das Schweizer 
Bürgerrecht zu erlangen (GPS, SGB, Unia, SEK). 
 
 
Artikel 27:  
Einreichungsfrist für Wiedereinbürgerung 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 24 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, 

NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU). 
• 3 Parteien (FDP, CVP, SP) stimmen der vorgeschlagenen Regelung  zu. 
• 1 Wirtschafts- und Berufsverband (Travail.Suisse) befürwortet die vorgeschlagene 

Regelung. 
• 10 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, SVZ, AVZ, JusPax, BGK, 

BGSB, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Die Aufenthaltsdauer nach Abs. 2 sei auf 2 Jahre (NE) bzw. auf 1 Jahr (JU) herabzusetzen. 
Ein Wiedereinbürgerungsgesuch bei Wohnsitz im Ausland solle bei enger Verbundenheit mit 
der Schweiz generell nach Eintritt der Verwirkung eingereicht werden können (TI). 
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2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 2 Kantone (FR, GE) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 2 Parteien (GPS, EDU) sind gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 4 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, CP, FER) lehnen die vorgeschlage-

ne Regelung ab. 
• 3 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (ASO, SFR, SEK) sind mit der vorgeschlage-

nen Regelung nicht einverstanden.  
Diese Verschärfung sei abzulehnen (FR, GE, ASO, SEK): Die Wiedereinbürgerung sei eine 
privilegierte Form der Einbürgerung und deshalb weniger streng als andere Formen der Ein-
bürgerung auszugestalten. Die 10-jährige Frist sei unangemessen und daher zu streichen 
(SFR). Gemäss der EDU ist Abs. 2 zu streichen. 
 
 
Artikel 33:  
Aufenthalt: an Aufenthaltsdauer nur Aufenthalte mit Niederlassungsbewilligung, 
Aufenthaltsbewilligung oder vorläufiger Annahme anrechnen 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 16 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (BE, UR, SZ, OW, NW, GL, 

SO, BL, SH, AR, SG, TG, GR, AG, VD, JU), wobei ein Kanton (GR) mit Vorbehalt. 
• 4 Parteien (FDP, CVP, SVP, EDU) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu, wobei 

eine Partei (FDP mit Vorbehalt). 
• 3 Wirtschafts- und Berufsverbände (Travail.Suisse, CP, FER) befürworten die vor-

geschlagene Regelung. 
• 9 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SGV, SVBK, SVZ, AVZ, BGK, DJS BGSB, 

BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Einzelnen Befürwortern geht die Bestimmung zu wenig weit: Die Aufenthaltsdauer von vorläu-
fig Aufgenommenen sei auch nicht anzurechnen (OW, TG, CVP, SVP, SVBK BGSB, BGB, 
BGR). Gemäss der FDP ist die Aufenthaltsdauer von vorläufig Aufgenommenen nicht anzu-
rechnen, wenn diese eine angeordnete Wegweisung verhindert oder verzögert haben oder 
dabei nicht kooperativ waren. Der Kanton GR verweist auf seinen Antrag, wonach auf die Sta-
tuierung einer bundesrechtlichen Aufenthaltsdauer zu verzichten und das Erfordernis eines 5-
jährigen Besitzes einer Niederlassungsbewilligung sowie ein Wohnsitzerfordernis einzuführen 
sei. Damit könne Abs. 2 gestrichen werden. Im Übrigen werde die vorliegende Bestimmung 
abgelehnt. Der Bund verkenne mit seinem Vorschlag, dass der Wohnsitz und damit auch der 
Wohnsitzbegriff für eine Einbürgerung von zentraler Bedeutung seien. Verkannt werde dabei 
insbesondere, dass der Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung vor 
allem bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nicht unbedingt einem tatsächlichen Aufenthalt oder 
Wohnsitz entspreche. Die B- und C-Bewilligungen seien lediglich Indizien und kein Beweis für 
den Wohnsitz. Abgesehen davon sei auch der Aufenthalt nicht zwingend identisch mit dem 
Wohnsitz. In Bezug auf den Wohnsitz dürfe keine Kohärenz zum AuG hergestellt werden, zu-
mal das AuG den Wohnsitzbegriff nicht kenne. 

Im Weiteren werden folgende Bemerkungen gemacht: Die bestehende Regelung nach Art. 36 
sei unbefriedigend. Um den aktuellen Gegebenheiten gerecht zu werden, sei eine Definition 
des Wohnsitzbegriffs auf Bundesebene erforderlich. Insbesondere solle nur eingebürgert wer-
den können, wer in der Schweiz seinen (zivilrechtlichen) Wohnsitz habe. Folglich solle der 
Lebensmittelpunkt für die Bestimmung des tatsächlichen Wohnsitzes ausschlaggebend sein 
(GR, AR, SG). Die aktuelle Praxis des Bundes, wonach ein 6-monatiger Aufenthalt pro Jahr in 
der Schweiz für die ordentliche Einbürgerung genüge, sei nicht befriedigend; im Gesetz sei 
daher ein jährlicher Mindestaufenthalt von neun Monaten zu verlangen, wobei der zivilrechtli-
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che Wohnsitz ganzjährig zu bestehen habe. Auf den Begriff «polizeilich» sei zu verzichten, da 
die Abmeldung beim zuständigen kommunalen Einwohneramt erfolge (SG). Abs. 4 entspreche 
Art. 61 Abs. 2 AuG und könne daher ersatzlos gestrichen werden (GR). Abs. 3 sei zu strei-
chen, da die Bestimmung zu viel Interpretationsspielraum offen lasse und Beweisprobleme mit 
sich bringe (EDU). Für Asylsuchende, die am Wirtschaftsleben teilnehmen oder in Ausbildung 
sind, sei eine Ausnahmeregelung zu schaffen (FER). Bei der Berechnung des Aufenthalts sei 
sowohl auf die tatsächliche Anwesenheit wie auf die entsprechende Aufenthaltsbewilligung 
abzustützen. Die Nichtberücksichtigung der Aufenthaltsdauer der gesetzlich geregelten Anwe-
senheit von asylsuchenden Personen lasse sich nur rechtfertigen, wenn die zuständigen Be-
hörden ein rasches Verfahren garantieren können (SGV). Aufenthalte als Asylsuchende mit N-
Bewilligung seien anzurechnen (DJS). Abs. 3 sei zu präzisieren oder umzuformulieren, da 
unklar bleibe, was «kurzfristiges Verlassen der Schweiz» bedeute (BGSB, BGB, BGR). Abs. 4 
sei problematisch, weshalb eine Regelung für Studienaufenthalte im Ausland von maximal 
einem Jahr aufzunehmen sei (CVP).  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 7 Kantone (ZH, LU, FR, BS, VS, NE, GE) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 2 Parteien (SP, GPS) sind gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia) lehnen die vorgeschlagene Rege-

lung ab. 
• 11 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, EKM, KID, UNHCR, SRK, SFH, FIZ, 

SFR, ai, JusPax, SEK) sind mit der vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.  

Die Bestimmung stösst aus unterschiedlichen Gründen auf Ablehnung:  

− Die Verschärfung der Zulassung zum Einbürgerungsverfahren sei abzulehnen (ZH, FR, 
NE, TI, SP, GPS, SGB, Unia, SEK, JusPax). Ein Asylverfahren könne bis zum rechtskräfti-
gen Abschluss erfahrungsgemäss mehrere Jahre dauern. In dieser Zeit finde eine Integra-
tion in die schweizerischen Verhältnisse statt. Integration hänge nicht vom Aufenthaltssta-
tus ab. Die N-Bewilligung sei ein Aufenthaltstitel nach AuG, weshalb es nicht einleuchte, 
dass diese rechtmässige Anwesenheit nicht als Aufenthaltszeit gelten soll (LU, BS, SSV, 
EKM, KID).  

− Die Bestimmung sei nicht einzuschränken sondern sogar weiter zu fassen: Der rechtmäs-
sige Aufenthalt als Opfer von Menschenhandel (FIZ) bzw. der Aufenthalt mit einer L-
Bewilligung seien anzurechnen (GE).  

− Die Regelung verstosse gegen die Genfer Flüchtlingskonvention (UNHCR) und stehe im 
Widerspruch zum erläuternden Bericht, der im gleichen Zusammenhang bezüglich staa-
tenloser Kinder vermerke, dass jeder Aufenthalt in Übereinstimmung mit den ausländer-
rechtlichen Vorschriften an die Aufenthaltsdauer anzurechnen sei (BS, SFH).  
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Artikel 34:  
Kantonale Erhebungen: neue gesetzliche Grundlage 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 16 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (UR, SZ, GL, ZG, FR, SO, BS, 

SH, AI, AG, TI, VD, VS, NE, GE, JU) 
• 5 Parteien (FDP, CVP, SP, GPS, EDU) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 6 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) be-

fürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 11 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SVBK, EKM, SVZ, AVZ, JusPax, BGK, 

SEK, BGSB, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Die Regelung wird als sinnvoll erachtet, da die Kantone näher an den zu untersuchenden Fäl-
len dran seien. Allerdings würden diese Erhebungen für die kantonalen Behörden einen finan-
ziellen und personellen Mehraufwand bedeuten, weshalb sich die Frage nach der Finanzie-
rung stelle (FDP). Den Kantonen bzw. den Gemeinden seien die Kosten zu vergüten (UR, AG, 
VD, BGSB, BGB, BGR). Die Gebühren sollten mindestens kostendeckend sein (SAV, SSV). 
Insbesondere begrüsst werden einheitliche Richtlinien des Bundes für die Erstellung von Er-
hebungsberichten (SZ, ZG, VS, TI, SP, SGB, Unia). Die Richtlinien seien in der Verordnung 
auszugestalten (ZG, TI).  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 10 Kantone (ZH, BE, LU, OW, NW, BL, AR, SG, GR, TG) lehnen die vorgeschlagene 

Regelung ab. 
• 1 weiterer Vernehmlassungsteilnehmerr (SFR) ist mit der vorgeschlagenen Rege-

lung nicht einverstanden.  
Die Kompetenz, die kantonalen Behörden mit den nötigen Erhebungen beauftragen zu kön-
nen, stehe den Bundesbehörden bereits unter dem geltenden Recht zu und sei unbestritten. 
Wesentlich weiter gehe die in Abs. 3 neu vorgesehene Kompetenzzuweisung, wonach der 
Bundesrat für die Erstellung von Erhebungsberichten einheitliche Richtlinien erlassen könne. 
Der Bund solle sich hier auf Empfehlungen beschränken und die Ausgestaltung der Erhe-
bungsberichte dem Kanton überlassen. Eine Bundeskompetenz zur Regelung der kantonalen 
Erhebungen bei der ordentlichen Einbürgerung sei zu verneinen (ZH). Des Weiteren wird kriti-
siert, dass mit der vorliegenden Formulierung der Bund die Kantone immer mehr zu Hilfsfunk-
tionären degradiere. Sei der Bund entscheidungskompetent, habe er auch das Verfahren in 
Anwendung des entsprechenden Verfahrensrechts zu führen. Die geltende Bestimmung sei 
beizubehalten (SG, AR, OW). Die zusätzlichen, sehr zeitintensiven Erhebungen durch die 
Kantone würden für diese beträchtlichen personellen und finanziellen Mehraufwand bedeuten 
(NW, BE, OW). Eine kostendeckende Entschädigung für den Aufwand der Kantone müsse 
dabei mindestens gewährleistet werden (BE, OW).  

Abs. 1 sei ersatzlos zu streichen, weil diese Norm in die Verfahrensautonomie der Kantone 
eingreife. Entgegen den Ausführungen im Bericht lasse die vorgeschlagene Formulierung kei-
ne weitere Aufgabendelegation durch das kantonale Recht an die kommunalen Einbürge-
rungsbehörden zu. Folglich müssten in Zukunft die kantonalen und nicht die kommunalen Ein-
bürgerungsbehörden die materiellen Einbürgerungsvoraussetzungen prüfen, was nicht prakti-
kabel sei (TG, GR). Abs. 2 sei soweit abzulehnen, als er über die heutige Regelung hinausge-
he. Sämtliche Abklärungen im Rahmen eines Verfahrens um Nichtigerklärung einer Einbürge-
rung oder des Entzugs des Schweizer Bürgerrechts seien weiterhin durch die Bundesbehör-
den vorzunehmen. Die kantonalen Behörden würden weder über die erforderlichen Personal-
ressourcen noch über die nötige Erfahrung verfügen, um rechtsgenügende Erhebungen 
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durchführen zu können. Es solle jedoch weiterhin möglich sein, dass die kantonalen Einbürge-
rungsbehörden in Einzelfällen vom BFM vorbereitete Befragungen durchführen. Die heutige 
Regelung sei beizubehalten und in der vorliegenden Bestimmung korrekt wiederzugeben. Dies 
erfordere unter anderem die Beibehaltung der Kann-Formulierung (NW, TG, GR).  

Die Entschädigungsfrage sei nicht geregelt. Ausserdem sei eine Kann-Formulierung nicht kor-
rekt, da der Bund gemäss Abs. 2 beauftrage (BL). 

 
 
Artikel 34:  
Kantonale Erhebungen: Einführung von Ordnungsfristen 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 14 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, UR, SZ, GL, ZG, FR, SO, 

SH, AG, TI, VD, NE, GE, JU). 
• 3 Parteien (SP, GPS und EDU) sind mit der vorgeschlagenen Regelung einverstan-

den. 
• 6 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) be-

fürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 6 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, EKM, SVZ, AVZ, JusPax, SEK) sind für 

die vorgeschlagene Regelung.  
Die Befürworter unterbreiten folgende Vorschläge: Für die Ordnungsfrist seien 3 bis 6 Monate 
(UR), 6 Monate (JU, ZG, SH, AG, SO, SP, SGB, Unia, SVZ, AVZ), 9 Monate (GL) bzw. min-
destens 12 Monate (VD, GE, SSV) vorzusehen. Bei komplexeren Abklärungen solle eine 
Fristerstreckung möglich sein (ZG). 
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 11 Kantone (BE, LU, OW, NW, BS, BL, AR, SG, GR, TG, VS) lehnen die vorgeschla-

gene Regelung ab. 
• 2 Parteien (FDP, CVP) sind gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 5 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SGV, SVBK, BGSB, BGB, BGR) sind mit der 

vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Die Einführung einer Ordnungsfrist stelle einen überflüssigen und unverhältnismässigen Ein-
griff in die Verfahrens- und Organisationshoheit der Kantone dar. Der «Stau» liege erfah-
rungsgemäss eher beim Bund als bei den Kantonen (OW, BL, BGSB, BGB, BGR). Sowohl 
aus dem Gesetz als auch aus dem erläuternden Bericht gehe hervor, dass ausschliesslich der 
Bund für die erleichterte Einbürgerung zuständig sei (NW, TG, GR). Zur Prüfung eines Ge-
suchs müssten bei verschiedenen Behörden Informationen sowie die Stellungnahme der zu-
ständigen Gemeinde eingeholt werden; auf die Bearbeitungsdauer dieser Behörden könne nur 
beschränkt Einfluss genommen werden (BS, VS, SGV). Bei nicht tolerierbaren Verzögerungen 
stehe der Rechtsbehelf einer Rechtsverzögerungsbeschwerde zur Verfügung. Es falle auf, 
dass nur eine Ordnungsfrist für den Kanton gesetzt werden soll (AR, SG). Ordnungsfristen 
seien nicht durchsetzbar und würden ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln (FDP). 



Vernehmlassungsbericht zur Revision des Bürgerrechtsgesetzes    Seite 39 
E. Auswertung der Stellungnahmen und Vorschläge der Vernehmlassungsteilnehmer  
  
 

 

 
Artikel 34:  
Kantonale Erhebungen: Frage zur Verfahrensdauer 
(Frage richtet sich nur an Kantone 
 
Die Verfahrensdauer in den einzelnen Kantonen:   
AG:  
Kantonales Verfahren: 10,2 Monate inkl. Einholen der Einbürgerungsbewilligung des Bundes. 
Kommunales Verfahren: 18,6 Monate.  
AI:  
Ca. 2 Jahre.  
AR:  
Kantonales Verfahren: ca. 6 Wochen. 
Kommunales Verfahren: ca. 6 Monate. 

BE: 
Kantonales Verfahren: ca. 6 Monate. 
Kommunales Verfahren: sehr unterschiedlich.  

BL:  
Durchschnittlich 1 bis 2 Jahre. 

BS: 
Ca. 6 bis 9 Monate. 

FR:  
Durchschnittlich 2 ½ bis 3 Jahre. Die Dauer des kommunalen Verfahrens variiere aufgrund der 
unterschiedlichen Gemeindeorganisationen (in der Regel 1 Jahr). 

GE:  
Für in der Schweiz geborene Personen: 1 bis 1 ½ Jahre. 
Für Personen unter 25 Jahren: 1 ½ bis 2 Jahre.  
Für Personen über 25 Jahren: 2 ½ bis 3 Jahre.  
Kantonales Verfahren: 1 bis 4 Monate.  
Kommunales Verfahren: 1 bis 4 Monate.  

GL: 
ca. 6 bis 9 Monate (kantonales und kommunales Verfahren). Nach Eintreffen der Einbürge-
rungsbewilligung des Bundes: im Normalfall nicht länger als 3 Monate. 

GR:  
Durchschnittlich 1 bis 2 Jahre. 

JU: 
Kantonales Verfahren: 15 bis 18 Monate. 
Kommunales Verfahren: 6 bis 8 Monate. 

LU: 
Kantonales Verfahren: 6 Monate. 
Kommunales Verfahren: 1 bis 3 Jahre. 

NE:  
18 Monate (ca. 1 Jahr bis zur Erteilung der Einbürgerungsbewilligung des Bundes, ca. 6 Mo-
nate für das kantonale und kommunale Verfahren). 
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NW: 
Kantonales Verfahren: 1 ½ bis 2 Jahre. 
Kommunales Verfahren: 1 ½ bis 2 Jahre. 
Einbürgerungsverfahren bei selbstständigen Gesuchen von Jugendlichen: ca. 1 Jahr. 

OW: 
Kantonales Verfahren: 1 Jahr. 
Kommunales Verfahren: 3 Jahre. 

SG: 
Kantonales Verfahren: ca. 1 Jahr. 
Kommunales Verfahren: nicht überprüfbar, da die Gemeinden bei der Erteilung des Gemein-
debürgerrechts im Rahmen der Rechtsnormen autonom seien. Die Gemeinden würden in der 
Regel einmal pro Jahr Gesuche an der Bürgerversammlung behandeln. Änderungen des Ver-
fahrens seien vorgesehen auf 01.01.2011. Die besonderen Einbürgerungen (nach kantonalem 
Recht) könnten schneller abgewickelt werden, da der Einbürgerungsrat entscheide. 

SH: 
1 bis 3 Jahre (kantonales und kommunales Verfahren). 

SO:  
Kantonales Verfahren: 18 Monate. 
Kommunales Verfahren: unterschiedlich lange Dauer, da die Gemeinden relativ autonom sei-
en (durchschnittliche Verfahrensdauer: 8 bis 16 Monaten). 

SZ: 
Kantonales Verfahren: bis 1 Jahr. 
Kommunales Verfahren: bis 3 Jahre. 

TG:  
Durchschnittlich ca. 2 Jahre (kantonales und kommunales Verfahren). 

TI:  
2 bis 3 Jahre (davon kommunales Verfahren: 6 bis 12 Monate). 

UR: 
Kantonales Verfahren: ca. 4 Monate. 
Kommunales Verfahren: 1 bis 4 Jahre. 

VD: 
Ordentliche Einbürgerung:  
Kantonales Verfahren: 3 Monate (plus 3 Monate für Eidschwur). 
Kommunales Verfahren:  
- kleine Gemeinde: einige Monate. 
- grosse Gemeinde: 1 bis 1 ½ Jahre. 

Erleichterte Einbürgerung: 
(in der Schweiz geborene Ausländer sowie Ausländer der zweiten Generation: weder Erhe-
bungsbericht noch Anhörung) 
Kantonales Verfahren : 3 Monate (plus 3 Monate für Eidschwur).  
Kommunales Verfahren: einige Wochen.  

VS: 
30 Monate inkl. kommunales Verfahren.  

ZG: 
Ca. 1 bis 3 Jahre (kantonales und kommunales Verfahren).  

ZH: 
6 bis 12 Monate (davon kommunals Verfahren: 3 bis 6 Monate).  
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Artikel 35: Gebühren 
Aufhebung Gebührenerlass für mittellose Bewerberinnen und Bewerber 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 20 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (BE, LU, UR, SZ, OW, NW, 

GL, ZG, SO, BS, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VS, GE, JU) 
• 2 Parteien (FDP, EDU) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (Travail.Suisse, CP) befürworten die vorge-

schlagene Regelung. 
• 8 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, EKM, SVZ, AVZ, JusPax, BGSB, BGB, 

BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
In der Praxis habe der Gebührenerlass kaum Relevanz gehabt (VS). Da lediglich kostende-
ckende Gebühren verlangt würden, sei die finanzielle Belastung zumutbar (GL, VS). Gestützt 
auf die Allgemeine Gebührenverordnung solle es möglich bleiben, mittellosen Personen die 
Gebühr zu erlassen (LU, GE, CP). Bei Abs. 3 wird vom SVZ und AVZ folgende Ergänzung 
gewünscht: „(…) können Bund, Kantone und Gemeinden eine Vorauszahlung der Gebühren 
verlangen.“. Gemäss dem Kanton BS ist Abs. 3 zu streichen, da sich das Vorgehen bezüglich 
Vorauszahlung, das in früheren Jahren Praxis war, nicht bewährt habe. Da das Inkasso durch 
die Kantone erfolgen müsse, werde dies zu einem erheblichen Abrechnungs- und Verrech-
nungsaufwand zwischen Bund und Kantonen führen. Die damit zusammenhängende Kontrolle 
des Rechnungs- und Mahnwesens stelle einen übermässig hohen Aufwand dar, für welchen 
die Ressourcen nicht vorhanden seien. 
 
2.  Ablehnende Stellungnahmen   
• 6 Kantone (ZH, FR, BL, AR, VD, NE) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 3 Parteien (CVP, SP, GPS) sind gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 3 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, FER) lehnen die vorgeschlagene 

Regelung ab. 
• 7 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SGV, SVBK, KID, SFR, ai, BGK, SEK,) sind 

mit der vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Da es Fälle geben werde, in denen ein Gebührenerlass sachgerecht erscheine, sei eine Aus-
nahmeregelung vorzusehen (ZH, FR, AR) oder ein Antragsrecht von mittellosen Bewerbern 
auf Erlass oder zumindest eine Herabsetzung der Gebühren zu prüfen (SEK). Der Erhalt des 
Schweizer Passes dürfe nicht vom Portemonnaie abhängig gemacht werden (NE, SP, GPS, 
SGB, Unia, KID, SFR).  
 
 
Artikel 36: Nichtigerklärung 
Aufhebung der Zustimmung des Heimatkantons 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 24 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, 

NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VS, NE, GE, JU). 
• 4 Parteien (FDP, CVP, SP, GPS) sind für die vorgeschlagene Regelung. 
• 5 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) befürwor-

ten die vorgeschlagene Regelung. 
• 11 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, SVZ, AVZ, JusPax, 

SEK, BGSB, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Die Regelung stösst vorbehaltlos auf Zustimmung. 
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2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 2 Kantone (FR, VD) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 1 Partei (EDU) lehnt die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 2 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SFR, BGK) sind mit der vorgeschlagenen 

Regelung nicht einverstanden.  
Es wird beantragt, die Zustimmung des Heimatkantons zur Nichtigerklärung in Kohärenz zu 
Art. 25 Abs. 1 beizubehalten (FR, VD, EDU).  
 
 
Artikel 36: Nichtigerklärung 
Wartefrist nach rechtskräftiger Nichtigerklärung einer Einbürgerung 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 19 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, UR, SZ, GL, ZG, 

FR, SO, SH, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE). 
• 2 Parteien (FDP, CVP) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (Travail.Suisse, CP) befürworten die vorge-

schlagene Regelung. 
• 7 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, EKM, SVZ, AVZ, JusPax, BGK) 

sind für die vorgeschlagene Regelung.  
Die Befürworter machen folgende Bemerkungen: Die Frist sei zu kurz (FR, SZ, SG, AG, NE). 
Sie solle mindestens 2 Jahre (FR) bzw. 5 Jahre betragen (SZ, SG, NE). Werde wegen eines 
schweren Delikts gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung die Einbürgerung nichtig er-
klärt, müsse ein erneutes Gesuch ausgeschlossen bleiben (SSV, SGV). 
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 7 Kantone (OW, NW, BS, BL, AR, GR, JU) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 2 Parteien (GPS, EDU) sind gegen die vorgeschlagene Regelung. 
• 3 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, FER) lehnen die vorgeschlagene 

Regelung ab. 
• 7 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SVBK, SFR, SEK, BGSB, BGB, BGR, DJS) 

sind mit der vorgeschlagenen Regelung nicht einverstanden.  
Bezüglich einer Wartefrist sind die Gegner geteilter Meinung: Einem Teil der Vernehmlas-
sungsteilnehmer ist die Wartefrist zu kurz (JU, OW, NW, BS, BL, AR, BGSB, BGB, BGR). Sie 
solle 5 Jahre (JU, NW, BS, BL, AR, SVBK), mindestens 8 Jahre (OW) bzw. 10 Jahre (EDU) 
betragen. Ausserdem wird angeregt, bei abgelehnten Einbürgerungsgesuchen ebenfalls eine 
Wartefrist einzuführen (BGSB, BGB, BGR). Hingegen scheint dem anderen Teil der Vernehm-
lassungsteilnehmer die Wartefrist weder sinnvoll (GR) noch gerechtfertigt (SEK, DJS). Der 
Kanton GR weist darauf hin, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung der betroffe-
nen Person ausländerrechtlich die gleiche Rechtsstellung wie vor der Einbürgerung zuzuwei-
sen sei, was in der Praxis dazu führe, dass im Anschluss an das umfangreiche Nichtigkeits-
verfahren ein weiteres aufwändiges ausländerrechtliches Widerrufsverfahren durchgeführt 
werde. Dabei lasse sich häufig aufgrund des langen Zeitablaufs der Tatbestand der «Schein-
ehe» nicht mehr erhärten. Regelmässig werde deshalb noch während des hängigen auslän-
derrechtlichen Verfahrens ein neues Gesuch um ordentliche Einbürgerung eingereicht. Diese 
Praxis sei stossend, weshalb die Gesetzeslücke richtigerweise zu schliessen sei. Der vorlie-
gende Vorschlag werde aber abgelehnt. Es mache keinen Sinn, eine zweijährige Wartefrist 
einzuführen, um nach der Durchführung eines aufwändigen und häufig aussichtslosen auslän-
derrechtlichen Widerrufsverfahrens auch noch ein aufwändiges Einbürgerungsverfahren 
durchzuführen, nur damit die Person wieder dieselbe Rechtsstellung wie vor der Nichtigerklä-
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rung der Einbürgerung erhalte. Daher sei in Art. 61 AuG ein eigener Erlöschensgrund bei einer 
Einbürgerung zu schaffen. Es sei gesetzlich klarzustellen, dass mit der Einbürgerung der aus-
länderrechtliche Status dahinfalle - analog einer definitiven Ausreise - und der ursprüngliche 
Aufenthaltsstatus mit dem Widerruf des Bürgerrechts nicht mehr auflebe. Zur Vermeidung von 
Härtefällen sei allenfalls eine Bestimmung aufzunehmen, dass in diesen Fällen bereits auf 
eine Nichtigerklärung verzichtet werde. Gemäss dem SEK hat im Einbürgerungsverfahren das 
Beschleunigungsgebot umfassend zur Geltung zu gelangen, weshalb sich die zweijährige 
Wartefrist nicht rechtfertige. Die DJS weisen darauf hin, dass eine Erschleichungshandlung 
bei der Einbürgerung kein besonders irreführendes Verhalten voraussetze. Eine entsprechen-
de Beurteilung erfolge aufgrund einer gesetzlichen Vermutung. Sie rechtfertigte indessen sel-
ten einen eigentlichen Missbrauchsvorwurf und daher auch keine «Strafwartefrist» im Sinne 
von Art. 36. Dies umso weniger, als zwischen der erschlichenen Einbürgerung und der Sankti-
on 12 oder mehr Jahre liegen. Eine Wartefrist sei sachlich völlig ungerechtfertigt und die 
Nachwirkung eines derart lange zurückliegenden, meist keineswegs offenkundigen Fehlver-
haltens unverhältnismässig. 
 
 
Artikel 41 Absatz 3: 
Vereinfachung bei Entlassung aus mehrfachem kantonalem Bürgerrecht  
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 24 Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, 

NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU). 
• 5 Parteien (FDP, CVP, SP, SPS, EDU) sind für die vorgeschlagene Regelung. 
• 5 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) befürwor-

ten die vorgeschlagene Regelung. 
• 12 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, SVZ, AVZ, JusPax, 

BGK, SEK, BGSB, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  

Gemäss der EDU soll die Entlassung aus dem Schweizer Bürgerrecht nur zulässig sein, wenn 
die betreffende Person eine andere Staatsangehörigkeit besitzt. Eine Zusicherung genüge 
nicht, weshalb in Abs. 1 der letzte Teil des ersten Satzes zu streichen sei. Die Entlassung aus 
dem Bürgerrecht solle bereits mit dem kantonalen Entscheid rechtskräftig werden (BS).  
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 2 Kantone (FR, AG) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 1 weiterer Vernehmlassungsteilnehmer (SFR) ist mit der vorgeschlagenen Rege-

lung nicht einverstanden.  
Es dürfe nicht sein, dass ein Kanton mit Wirkung für einen anderen Kanton über die Entlas-
sung aus dem Bürgerrecht entscheide (FR). Gemäss dem Kanton AG ist das Entlassungsver-
fahren zu vereinfachen: Die Entlassungen aus dem Schweizer Bürgerrecht seien vom BFM zu 
verfügen ohne Mitwirkung der Kantone. Auf den Begriff «Entlassungsurkunde» sei zu verzich-
ten, da im zeitgemässen Verwaltungsverfahren die Entlassung «verfügt» werde. 
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Artikel 51: 
Nichtrückwirkung  
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• Alle Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 5 Parteien (FDP, CVP, SP, GPS, EDU) sind für die vorgeschlagene Regelung. 
• 5 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, Travail.Suisse, CP, FER) befürwor-

ten die vorgeschlagene Regelung. 
• 13 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, SVZ, AVZ, SFR, 

JusPax, BGK, SEK, BGSB, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  

Es wird angemerkt, dass das bisherige Recht auch im Beschwerdeverfahren (CP, FER) oder 
das jeweils für den Betroffenen günstigere Recht Anwendung finden soll (SFR). 
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
Keine. 
 
 

Artikel 52: 
Erleichterte Einbürgerung für das Kind eines schweizerischen Elternteils 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• Alle Kantone befürworten die vorgeschlagene Regelung. 
• 3 Parteien (FDP, CVP, GPS) stimmen der vorgeschlagenen Regelung zu. 
• 4 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, Travail.Suisse, CP, FER) befürworten die 

vorgeschlagene Regelung. 
• 12 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, EKM, SVZ, AVZ, ai, 

JusPax, BGK, BGSB, BGB, BGR) sind für die vorgeschlagene Regelung.  

Es wird angemerkt, dass Abs. 1 nur für vor dem 1. Januar 2006 geborene ausländische Kinder 
gelten könne und der bisher geltende Art. 58a Abs. 3 BüG beizubehalten sei (CP).  

 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 2 Parteien (SP, EDU) lehnen die vorgeschlagene Regelung ab. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia) sind gegen die vorgeschlagene Re-

gelung. 
• 2 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SFR, SEK) sind mit der vorgeschlagenen 

Regelung nicht einverstanden.  

Gemäss der EDU ist eine Alterslimite einzuführen; werde diese überschritten, so hätten die 
gleichen Einbürgerungsbedingungen wie für andere erwachsene Ausländer zu gelten. 
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Befürworten Sie die Stossrichtung der vorliegenden Bürgerrechtsrevision? 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 22 Kantone befürworten die Stossrichtung (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, 

SO, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TI, VD, VS, NE, GE, JU), wobei vereinzelt grosse Vorbe-
halte angebracht werden (ZH, LU, OW, AR, UR).  

• 3 Parteien (FDP, CVP, SP) stimmen der Stossrichtung zu, wobei vereinzelt grosse 
Vorbehalte angebracht werden (FDP, SP). 

• 4 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, Travail.Suisse, CP, FER) erklären sich mit 
der Stossrichtung einverstanden, wobei vereinzelt grosse Vorbehalte angebracht 
werden (Travail.Suisse, FER). 

• 15 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, SGV, SVBK, KID, SVZ, UNHCR, SRK, 
SFH, FIZ, SFM, FIMM, BGK, BGSB, BGB, BGR) sind für die Stossrichtung, wobei 
vereinzelt grosse Vorbehalte angebracht werden (SVBK, UNHCR, SFH, FIZ, SFM, 
BGSB, BGB, BGR).  

Die Stossrichtung der vorliegenden Bürgerrechtsrevision wird unter Beachtung der angebrach-
ten Vorbehalte sowie den Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln befürwortet. Insbesondere 
werden begrüsst die:   

− Herstellung einer Kohärenz mit dem Ausländergesetz;  

− Harmonisierung der kantonalen und kommunalen Wohnsitzfristen;  

− Vereinfachung der Abläufe und Klärung der Rollen von Kanton und Bund;  

− Aufnahme des Integrationsbegriffes sowie der hohe Stellenwert der Integrationskriterien.  
 
Die Befürworter kritisieren vor allem die folgenden Punkte:  
− Niederlassungsbewilligung als Zulassungsvoraussetzung;  
− Herabsetzung der Aufenthaltsdauer auf 8 Jahre; 
− Nicht-Anrechnung des Aufenthalts als Asylbewerber; 
− Im Bereich der Verfahren und der Regelung der kantonalen und kommunalen Wohnsitz-

fristen zu starker Eingriff in die Autonomie der Kantone; 
− Zu unbestimmt formulierte Integrationskriterien; 
− Fehlen von Erleichterungen für Flüchtlinge und Staatenlose. 
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 4 Kantone (NW, BL, GR, TG) lehnen die Stossrichtung ab. 
• 2 Parteien (SVP, GPS) sind mit der  Stossrichtung nicht einverstanden. 
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia) lehnen die Stossrichtung ab. 
• 5 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (EKM, AVZ, SFR, ai, SEK) sind mit der Stoss-

richtung nicht einverstanden.  
Die Stossrichtung der vorliegenden Bürgerrechtsrevision wird namentlich aus folgenden Grün-
den abgelehnt:  
− Niederlassungsbewilligung als Zulassungsvoraussetzung;  
− Herabsetzung der Aufenthaltsdauer auf 8 Jahre; 
− Einführung von Ordnungsfristen; 
− Nicht-Anrechnung des Aufenthalts als Asylbewerber;  
− Fehlen von Erleichterungen für Ausländer der zweiten und dritten Generation; 
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− Im Bereich der Verfahren und der Regelung der kantonalen und kommunalen Wohnsitz-
fristen zu starker Eingriff in die Autonomie der Kantone; 

− Abwälzung von Aufgaben auf Kantone in Bereichen, die in der alleinigen Zuständigkeit des 
Bundes liegen; 

− Fehlen von Erleichterungen für Flüchtlinge und Staatenlose;  
− Unvollständiger Katalog der Integrationskriterien;  
− Unklare finanzielle Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden. 
 
 
Beitritt der Schweiz zur Europäischen Staatsangehörigkeitskonvention (STE 
166) und zur Konvention über die Vermeidung der Staatenlosigkeit bei Staaten-
nachfolge (STE 200) 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 17 Kantone befürworten den Beitritt (ZH, BE, LU, SZ, OW, ZG, SH, AG, SG, BS, BL, 

SO, FR, VD, NE, GE, JU), wobei 2 Kantone (SZ, OW) mit Vorbehalt. 
• 3 Parteien (CVP, SP, GPS) stimmen dem Beitritt zu. 
• 3 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Travail.Suisse, FER) erklären sich mit 

dem Beitritt einverstanden.  
• 9 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, EKM, HEKS, UNHCR, SFM, ai, JusPax, 

SEK, DJS) sind für den Beitritt.  
Die Kantone SZ und OW können dem Beitritt nur zustimmen, sofern die im erläuternden Be-
richt erwähnten Vertragsvorbehalte angebracht würden. 
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 1 Kanton (GL) lehnt den Beitritt ab. 
• 2 Parteien (FDP, EDU) erklären sich mit dem Beitritt nicht einverstanden. 
• 1 Wirtschafts- und Berufsverband (SAV) lehnt den Beitritt ab. 
• 2 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SVBK, BGK) sind mit dem Beitritt nicht ein-

verstanden.  
Der Kanton GL befürwortet nur den Beitritt zur STE 200. Der FDP greifen die Konventionen zu 
tief in die nationale Gesetzgebung ein. Gemäss der EDU ist gegenüber Beitritten zu suprana-
tionalen Konventionen, die den späteren Nachvollzug von Rechtsbestimmungen mit sich brin-
gen, Zurückhaltung angebracht. Gemäss dem SAV bräuchte es für eine Stellungnahme eine 
vertiefte Prüfung der Kompatibilität mit dem Schweizer Recht. Auffallend sei, dass die STE 
166 weder von Italien, Frankreich noch Belgien und die STE 200 von keinem unserer Nach-
barländer ratifiziert worden sei. Es sei genau zu prüfen, welches die Auswirkungen wären. 
 
3.    Enthaltungen  
 
• 5 Kantone enthalten sich einer Stellungnahme (NW, GR, TG, TI, VS). 
 

Die Bestimmungen der Konventionen seien nicht detailliert bekannt, weshalb die Frage nicht 
beantwortet werden könne (NW, GR, TG, TI). Die Beitrittsfrage sei Sache des Bundes (VS).  
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Verknüpfung des Beitritts der Schweiz zur Europäischen Staatsangehörigkeits-
konvention (STE 166) und zur Konvention über die Vermeidung der Staatenlo-
sigkeit bei Staatennachfolge (STE 200) mit der Totalrevision BüG? 
 
1.     Befürwortende Stellungnahmen  
• 7 Kantone befürworten die Verknüpfung des Beitritts mit der Totalrevision (ZH, LU, 

SH, AI, VD, GE, JU). 
• 3 Parteien (CVP, SP, GPS) stimmen der Verknüpfung des Beitritts mit der Totalrevi-

sion zu. 
• 3 Wirtschafts- und Berufsverbände (SGB, Unia, FER) befürworten die Verknüpfung 

des Beitritts mit der Totalrevision. 
• 5 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SSV, UNHCR, JusPax, SEK, DJS) sind für 

die Verknüpfung des Beitritts mit der Totalrevision.  
Der SEK regt an, das BüG erst nach dem Beitritt zur Europäischen Staatsangehörigkeitskon-
vention zu revidieren. Andernfalls könne den Konsequenzen, die sich aus dem Beitritt erge-
ben, nur unzureichend Rechnung getragen werden. Es sei für eine möglichst umfassende 
Geltung dieser Konvention zu sorgen. 
 
2.    Ablehnende Stellungnahmen   
• 15 Kantone (BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SG, GR, AG, TG, NE) lehnen 

die Verknüpfung des Beitritts mit der Totalrevision ab.  
• 2 Parteien (FDP, EDU) sind gegen die Verknüpfung des Beitritts mit der Totalrevisi-

on.  
• 2 Wirtschafts- und Berufsverbände (SAV, Travail.Suisse) lehnen die Verknüpfung 

des Beitritts mit der Totalrevision ab.  
• 9 weitere Vernehmlassungsteilnehmer (SGV, SVBK, EKM, SVZ, AVZ, BGK, BGSB, 

BGB, BGR) sind mit der Verknüpfung des Beitritts mit der Totalrevision nicht ein-
verstanden.  

Eine Verknüpfung verstosse gegen den Grundsatz der Einheit der Materie (GL, NE, BS, SG, 
EDU). Der Regelungsbereich der beiden Konventionen sei umfassender (ZG). Die Revision 
des Bürgerrechtsgesetzes solle nicht Gefahr laufen, wegen möglichen Beitrittsbedenken zu 
scheitern (BS, BL). 
 
 
Zusatzbemerkungen, insbesondere zu Gesetzesartikeln, die nicht im Fragebo-
gen aufgeführt sind  
 
I. Allgemeine Zusatzbemerkungen zum Vorentwurf BüG 
 
1. Kantone 

Statt vom Bundesamt für Migration sei von der zuständigen Bundesbehörde bzw. vom zustän-
digen Bundesamt zu sprechen, da das BFM in den vergangenen Jahren mehrmals die Be-
zeichnung gewechselt habe (VS, SG). Des Weiteren wird angeregt: Verzicht auf die Doppel-
Staatsbürgerschaft (OW); automatische oder erleichterte Einbürgerung von Ausländern der 
dritten Generation (VS); Ergänzung der Integrationskriterien mit dem Kriterium der wirtschaftli-
chen Erhaltungsfähigkeit (NW); Einführung einer Wartefrist nach abgelehnter Einbürgerung 
(SZ); Verpflichtung des Gesuchstellers zur Offenlegung der notwendigen Tatsachen und zur 
wahrheitsgemässen Auskunft sowie Einwilligung des Gesuchstellers zum Einholen von amtli-
chen Erkundigungen (BS). Gemäss den Kantonen SZ und NW sind die mit der Gesetzesrevi-
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sion verbundenen finanziellen und personellen Auswirkungen auf die Kantone zu klären. Der 
Kanton LU weist darauf hin, dass der politische Diskurs über die Integration bisher nur im 
Rahmen des Ausländerrechts stattgefunden habe. Wenn jetzt die Kohärenz allein darin beste-
he, das BüG dem AuG anzupassen, so greife dies zu kurz: Das AuG betreffe nämlich nur eine 
Minderheit der Ausländer in der Schweiz, an die immer höhere Integrationsanforderungen 
gestellt werden. Die sogenannte «Kohärenz» des Vernehmlassungsentwurfs vernachlässige 
die Mehrheit der Ausländer, deren Aufenthalt und Niederlassung nicht an Integrationsanforde-
rungen geknüpft seien. Der Kanton VD lehnt separate Erhebungen für Jugendliche ab dem 12. 
Altersjahr bei Familiengesuchen ab. Die erleichterte Einbürgerung von Ausländern der zweiten 
Generation sowie von in der Schweiz geborenen Ausländern habe bereits Eingang in die kan-
tonale Gesetzgebung gefunden und werde durch die vom Bund vorgesehene Regelung verei-
telt.  
 
2. Politische Parteien 

Die CVP fordert eine Charta, die Grundwerte aufzählt, an denen sich alle Personen einer Ge-
meinschaft orientieren. Jede einbürgerungswillige Person habe vor der Einbürgerung die 
Charta zu unterzeichnen. Gemäss der GPS sind Flüchtlinge und Staatenlose erleichtert ein-
zubürgern. Gemäss der SVP dürfen den auf Gemeindeebene zuständigen Einbürgerungsbe-
hörden relevante Informationen über die Kandidaten (z.B. Religionszugehörigkeit) nicht aus 
Datenschutzgründen vorenthalten werden. Im Weiteren fordert sie, dass in allen Kantonen 
Einbürgerungsgesuche amtlich publiziert werden und die Verurteilung für schwere Straftaten 
ein unverjährbares Einbürgerungshindernis darstellen soll. Die EDU schlägt eine Bewährungs-
frist für Eingebürgerte vor.  
 
3. Berufs- und Wirtschaftsverbände 

Es sei eine Regelung für die automatische oder mindestens erleichterte Einbürgerung von 
Ausländern der zweiten und dritten Generation aufzunehmen (Travail.Suisse). Die Verordnung 
müsse zeitgleich mit der Gesetzesrevision ausgearbeitet werden (SAV). 
 
4. Weitere Vernehmlassungsteilnehmer 

Es seien für folgende Personengruppen Erleichterungen zu schaffen: für Ausländer der zwei-
ten Generation (EKM), für anerkannte Flüchtlinge und Staatenlose (HEKS, UNHCR, SFH, FIZ) 
sowie für von Gewalt betroffene Migrantinnen (FIZ). Für Ausländer der dritten Generation sei 
die automatische oder mindestens erleichterte Einbürgerung vorzusehen (SSV, EKM, KID, 
JusPax). Die Verordnung müsse zeitgleich mit der Gesetzesrevision ausgearbeitet werden 
(SSV, SGV, EKM). Es sei eine Wartefrist nach abgelehnter Einbürgerung einzuführen (SGV, 
SVBK). Für Jugendliche, die sich ohne Elternteil einbürgern lassen wollen, solle ein Mindestal-
ter von 16 Jahren gelten (SVBK). Es sei eine Bestimmung, die den Gesuchsteller zur Offenle-
gung der notwendigen Tatsachen und zur wahrheitsgemässen Auskunft verpflichtet, sowie die 
Einwilligung des Gesuchstellers zum Einholen von amtlichen Erkundigungen vorzusehen 
(BGSB, BGB, BGR).  
 
II. Zusatzbemerkungen zu einzelnen Artikeln des Vorentwurfs BüG 

Zu Artikel 2: Kantons- und Gemeindebürgerrecht 
Der Zeitpunkt des Erwerbs bzw. Verlusts des Bürgerrechts durch das Kind solle klarer gere-
gelt werden (ZH).  
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Zu Art. 3: Findelkind 
Der Zeitpunkt des Erwerbs bzw. Verlusts des Bürgerrechts durch das Kind solle klarer gere-
gelt werden (ZH). Das Findelkind solle das Bürgerrecht jenes Kantons erhalten, in dem es 
aufgefunden wurde (SZ). 

Zu Art. 5: Durch Aufhebung des Kindesverhältnisses 
Der Zeitpunkt des Erwerbs bzw. Verlusts des Bürgerrechts durch das Kind solle klarer gere-
gelt werden (ZH).  

Zu Art. 13: Einbürgerungsverfahren 
In Abs. 3 sei eine Maximalfrist, innerhalb derer ein Gesuch entschieden werden muss, vorzu-
sehen (GPS).  

Art. 14: Kantonaler Einbürgerungsentscheid 
Verfahrenssistierungen bei kleineren Delikten, kurzfristig entstandenen und vorübergehenden 
finanziellen Problemen sowie z.B. neu eröffneten Strafuntersuchungen gegen einbürgerungs-
willige Personen könne mit Abs. 2 nicht Rechnung getragen werden. In diesem Sinn wird eine 
positive Formulierung beantragt: „Sie heisst die Einbürgerung gut, wenn ihr nach Erteilung der 
Einbürgerungsbewilligung keine Tatsachen bekannt werden, die gegen die Einbürgerung 
sprechen." (SG). 

Zu Art. 15: Verfahren im Kanton 
Volksabstimmungen über Einbürgerungsentscheide werden abgelehnt (SP, GPS, SGB). Abs. 
2 sei zu streichen, da das Bundesgericht das Verfahren nach Art. 15 als verfassungswidrig 
gerügt habe (SGB, Unia, ai). 

Zu Art. 16: Begründungspflicht 
An die Begründungspflicht seien keine zu hohen Anforderungen zu stellen (SVP). Der Artikel 
sei zu streichen (ai). 

Zu Art. 17: Schutz der Privatsphäre 
Abs. 2 erscheine aus datenschutzrechtlicher Sicht fragwürdig. Gegenstand und Umfang der 
Angaben, die den Stimmberechtigten bekannt gegeben werden, seien im Gesetz in den 
Grundzügen zu konkretisieren (ZH, ZG). Betreffend Bst. c wird Folgendes beantragt: Die «An-
gaben» seien zu präzisieren (UNHCR); aufgrund des mangelnden Schutzes der Privatsphäre 
bei Einbürgerungsentscheiden durch die Gemeindeversammlung sei Bst. c zu streichen (GPS, 
SGB, Unia). Ebenfalls wird beantragt, Abs. 1 und 3 zu streichen (SVP). Gemäss ai ist der ge-
samte Artikel zu streichen, da das Bundesgericht das Verfahren nach Art. 15 als verfassungs-
widrig gerügt habe. Im Weiteren wird angemerkt, dass neben der Staatsangehörigkeit und der 
Aufenthaltsdauer insbesondere auch die Religionszugehörigkeit der Kandidaten angegeben 
und entsprechend in Abs. 2 aufgenommen werden solle (SVP). Gemäss der EDU sind die in 
Abs. 2 aufgeführten Daten zu erweitern (EDU).  

Zu Art. 20: Materielle Voraussetzungen 
Die Bestimmung sei unklar und unpraktikabel; die materiellen Voraussetzungen für die erleich-
terte Einbürgerung seien explizit festzulegen (AR). Abs. 1 sei zu präzisieren: Aus dem Geset-
zestext müsse ersichtlich sein, dass die Aufenthaltsdauer angemessen zu berücksichtigen sei 
(ZG, KID). 

Zu Art. 21: Ehegatte einer Schweizerin oder eines Schweizers 
Personen, die in eingetragener Partnerschaft mit einem Schweizer leben, sollen ebenfalls er-
leichtert eingebürgert werden können (ZH, BE, UR, AR, BS, GR, NE, GE, SP, GPS, SGB, 
Unia, SSV, EKM, AVZ, PINK CROSS, LOS, DDIP, BGSB, BGB, BGR). Die bisherige Rege-
lung, wonach zwischen dem Ehegatten eines Schweizer Bürgers und dem Ehegatten eines 
Auslandschweizers in zwei Bestimmungen unterschieden wird, sei aufgrund ihrer Klarheit und 
Übersichtlichkeit vorzuziehen (GR). Abs. 2 sei aufzuheben (SH, AR). Durch das in Abs. 3 vor-
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gesehene Wahlrecht erfolge eine Ungleichbehandlung der Schweizer Ehepartner (LU). In Abs. 
3 seit der zweite Satz zu streichen (AVZ).  

Es bleibe offen, was unter einer engen Verbindung zur Schweiz zu verstehen sei. Dass wie 
nach aktueller Praxis des Bundes vereinzelte Reisen in die Schweiz (zwei Mal in 10 Jahren) 
genügen sollen, sei nicht haltbar: Würden die Anforderungen an ausländische Ehegatten mit 
Wohnsitz in der Schweiz erhöht, so müsse dies auch bei ausländischen Ehegatten mit Wohn-
sitz im Ausland gelten (SVBK, BS, BGSB, BGB, BGR).  

Art. 23: Staatenloses Kind 
Abs. 2 sei in der Verordnung zu präzisieren, um Missverständnisse zu Art. 33 zu vermeiden 
(GE). Für in der Schweiz geborene staatenlose Kinder solle das «ius soli» Anwendung finden 
(EKM, HEKS, UNHCR). 

Zu Art. 24: Kind eines eingebürgerten Elternteils 
Die Bestimmung sei analog zu den bisherigen Art. 30 Abs. 2 sowie Art. 23 Abs. 3 BüG zu for-
mulieren (CP).  

Zu Art. 30: Einbezug der Kinder 
Die Streichung des Begriffs «in der Regel» wird abgelehnt (NW, TG, SG, GR, AR). Gemäss 
dem Kanton ZG ist der Gesetzestext umzuformulieren: „In das Einbürgerungsverfahren (…).“ 
Der Kanton BS schlägt vor, im Artikel explizit zu erwähnen, dass nur Kinder mit Niederlas-
sungsbewilligung in das Gesuch der Eltern einbezogen werden. Für Jugendliche, die ein eige-
nes Einbürgerungsgesuch stellen wollen, sei ein Mindestalter festzulegen. Bezüglich eines  
Mindestalters wird vorgeschlagen: 12 Jahre (SG), 14 Jahre (BS, BGSB) bzw. 16 Jahre 
(SVBK). Ebenfalls wird gefordert, eine minimale Aufenthaltsdauer für Kinder, die in das Ein-
bürgerungsgesuch der Eltern einbezogen werden, vorzusehen (GR, SG, AR). Gemäss der 
SVP sollen Ehepartner sowie deren minderjährige Kinder nur noch gemeinsam eingebürgert 
werden können - und dies nur, wenn alle Familienmitglieder die für eine Einbürgerung erfor-
derlichen Voraussetzungen erfüllen.  

Zu Art. 31: Unmündige 
Es solle ein Mindestalter von 14 Jahren gelten (BGSB). 

Zu Art. 34: Kantonale Erhebungen 
Das Verhältnis von Abs. 3 zu Art. 15 Abs. 1 sei zu klären (ZG). 

Zu Art. 35: Erhebung und Vorauszahlung der Gebühren 
Die Formulierung «höchstens kostendeckend» in Abs. 2 sei einerseits zu eng, andererseits 
lasse sie auch eine zu weite Interpretation zu (BL). Durch die Vorauszahlung der Gebühren 
dürften den Kantonen keine zusätzlichen Aufwendungen und Aufgaben erwachsen; die ge-
samte administrative Abwicklung sei vom Bund vorzunehmen (ZH). Die Bevorschussung habe 
für sämtliche Verfahrensstufen (Bund, Kanton und Gemeinde) zu gelten (BE). 

Zu Art. 36: Nichtigerklärung 
Die automatische Mitteilungspflicht der Zivilstandsbehörden an das BFM im Falle von Ver-
dachtsmomenten von erschlichenen Einbürgerungen sei gesetzlich explizit zu regeln (BE). Die 
Erhöhung der absoluten Frist auf 8 Jahre wird abgelehnt (CP). 

Zu Art. 37: Entlassungsgesuch und -beschluss 
Der Begriff der Entlassungsurkunde sei veraltet und aus dem Gesetz zu entfernen; das Ent-
lassungsverfahren stelle ein Verwaltungsverfahren dar, weshalb der Entscheid über das Ent-
lassungsgesuch mit dem unbenutzten Ablauf der Rechtsmittelfrist rechtskräftig werde und 
nicht schon mit der Zustellung (AG). Abs. 3 sei zu streichen, da die Wirkungen der Verfügung 
nach Verwaltungsrecht eintreten (SG). Eine Entlassung aus dem Schweizer Bürgerrecht sei 
nur zulässig, wenn die betreffende Person eine andere Staatsangehörigkeit besitze; eine Zu-
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sicherung genüge nicht (EDU). Es sei eine Schutzklausel analog zu Art. 6 Abs. 3 vorzusehen 
(UNHCR).  

Zu Art. 38: Einbezug von Kindern 
Eine Entlassung aus dem Schweizer Bürgerrecht sei nur zulässig, wenn das Kind eine andere 
Staatsangehörigkeit besitze; eine Zusicherung genüge nicht (EDU). 

Zu Art. 42: Voraussetzungen 
Der Entzug des Bürgerrechts dürfe nicht nur eine Option sein, sondern müsse bei Doppelbür-
gern als Regel statuiert werden bei bestimmten Delikten (SVP). Das Kriterium «erheblich 
nachteilig für das Ansehen» sei zu präzisieren (EDU, ai). 

Zu Art. 43: Zuständigkeit 
Das Anhörungsrecht der betroffenen Person sei explizit zu nennen (EDU). 

Zu Art. 44: Datenbearbeitung 
Aufgrund der datenschutzrechtlichen Anforderungen sowie des Transparenzgebots müsse die 
Bearbeitung von Personendaten für die betroffene Person aufgrund der Umschreibung im 
formellen Gesetz in groben Zügen nachvollziehbar sein. Die Bestimmung sei daher zu präzi-
sieren (ZH). Die EDU lehnt die «kann-Formulierung» ab und fordert eine Erweiterung der Per-
sonendaten. Von ai wird die Aufnahme der Daten über die religiösen Ansichten, die politischen 
Tätigkeiten und die Gesundheit kritisiert: Es sei nicht ersichtlich, weshalb diese Daten für die 
Beurteilung des Einbürgerungsgesuchs notwendig seien, zumal deren Aufnahme einen be-
sonderen Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen darstelle. Da Daten allein auf Anfrage 
der Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden in Umlauf gelangen, sei der 
Schutz dieser besonders schützenswerten und sensiblen Daten nicht gewährleistet und Art. 
44 daher entsprechend abzuändern. Gemäss dem EDÖB hat der Artikel auf das Bundesge-
setz über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich (BGIAA) zu verwei-
sen. 

Zu Art. 45: Datenbekanntgabe 
Bei dieser Bestimmung sei unklar, ob es sich hierbei um eine Grundlage für eine regelmässige 
Datenbekanntgabe (z.B. auch im Abrufverfahren) handle oder ob es dabei um eine Bestim-
mung der Amtshilfe gehe. Bei einer regelmässigen und standardisierten Datenbekanntgabe 
müsse eine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen werden; handle es sich aber 
lediglich um eine Bestimmung für die Amtshilfe, so sei die Bestimmung mit Blick auf Art. 46 
überflüssig (ZH). Die kantonalen und kommunalen Behörden müssten auf alle einbürgerungs-
relevanten Daten zugreifen können (OW, SVP). Abs. 1 sei als «muss-Formulierung» auszu-
gestalten (SVP, EDU).  

Zu Art. 46: Amtshilfe 
Es sei wichtig, dass nur auf begründetes Gesuch hin Auskunft erteilt werde. Die angefragte 
Behörde habe das Gesuch im Rahmen eines klar geregelten formellen Verfahrens und unter 
Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips zu bewerten (TI). Abs. 2 stehe im Widerspruch 
zum erläuternden Bericht. Dieser gehe nicht von einer Pflicht aus, sondern davon, dass die 
angefragten Stellen selbständig entscheiden, ob sie die Daten bekannt geben oder nicht. Dies 
sei zu unterstützen und Abs. 2 entsprechend zu konkretisieren (ZG). Die Formulierung «in 
Einzelfällen» solle nicht im Sinne von Ausnahmen interpretiert werden (BS) bzw. sei wegzu-
lassen (EDU). Ein Teil der Vernehmlassungsteilnehmer betrachtet die Amtshilfe in dieser 
Form als zu schwerfällig und fordert eine sehr liberale Amtshilfe: So sei das Erfordernis des 
schriftlichen und begründeten Gesuchs durch einen automatischen Datenaustausch in Miss-
brauchsfällen zu ergänzen (FDP); die mit dem Vollzug des Gesetzes betrauten Behörden hät-
ten untereinander sämtliche Daten bekannt zu geben, die sie zur Beurteilung des Erwerbs 
oder Verlusts des Bürgerrechts benötigen; allenfalls sei der Zugang zur Datenbank VOSTRA 
zu gewähren (SSV, SVZ, AVZ); der Gesuchsteller habe mit Antrag auf Einbürgerung gleichzei-
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tig sein Einverständnis zur Aufhebung des Datenschutzes zu geben (SVZ, AVZ); die Aus-
kunftspflicht der Behörden sei auch auf Gerichte zu erstrecken (BS, SSV, SGV, BGSB).  

Zu Art. 48: Beschwerde auf Bundesebene 
Das Beschwerderecht sei Gemeinden auch bei Fällen einer erleichterten Einbürgerung einzu-
räumen (SGV, SVBK).  

Art. 52: Erleichterte Einbürgerung für das Kind eines schweizerischen Elternteils 
Die Interpretationsbedürftigkeit des Begriffs «enge Verbundenheit mit der Schweiz» wird von 
ai kritisiert.  
 
III. Zusatzbemerkungen zu einzelnen Artikeln des bisherigen BüG 

Zu Art. 1: Durch Abstammung 
Mit dem seit 1. Januar 2006 geltenden Abs. 2 sei die Regelung aufgehoben worden, wonach 
ein unmündiges ausländisches Kind das Schweizer Bürgerrecht erwirbt, wenn sein Vater 
Schweizer Bürger ist und nachträglich die Mutter heiratet. Diese Lücke sei mittels einer Wei-
sung des Eidgenössischen Amtes für das Zivilstandswesen (EAZW) geschlossen worden, 
indem darin ausgeführt wurde, dass die vor dem 1. Januar 2006 geltende Regelung weiterhin 
anwendbar bleibe. Die Regelung dieser Frage bedürfe jedoch einer gesetzlichen Grundlage 
(TG). 

Zu Art. 15: Wohnsitzerfordernisse 
Abs. 3 (VS, LU, SP, GPS, SGB, Unia, DJS) und Abs. 4 (VS, LU) seien beizubehalten. 

Zu Art. 31b: Kind eines Elternteils, der das Schweizer Bürgerrecht verloren hat 
Die Aufhebung dieser Regelung wird bedauert (CP, FER) und als nicht gerechtfertigt erachtet, 
da aus Erfahrung der Bezug der betroffenen Personen zum Schweizer Bürgerrecht gleichwohl 
stark sein könne (ASO).  

Zu 58a: Erleichterte Einbürgerung für das Kind einer schweizerischen Mutter 
Eine Aufhebung dieser Regelung sei nicht gerechtfertigt, da aus Erfahrung der Bezug der be-
troffenen Personen zum Schweizer Bürgerrecht gleichwohl stark sein kann (ASO).  
 
IV. Zusatzbemerkungen zu Art. 62 und Art. 63 des Vorentwurfs AuG 

Zu Art. 62 Bst. f AuG: Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen 
Die vorgeschlagene Bestimmung sei bereits durch die Bestehende, Art. 62 Bst. a AuG, abge-
deckt (BS). Die Gültigkeit der ausländerrechtlichen Bewilligung erlösche automatisch mit der 
Erteilung des Schweizer Bürgerrechts, weshalb ein Widerruf der erloschenen ausländerrecht-
lichen Bewilligung nicht praktikabel sei (TG). Wird die Regelung vereinzelt als besondere Här-
te (SP) bzw. als verfassungswidrige Doppelbestrafung (DJS) aufgefasst, wird  sie von anderen 
Vernehmlassungsteilnehmern sehr begrüsst (SG, FDP). In der Botschaft sei auf die Änderung 
einzugehen (SG).  

Zu Art. 63 Abs. 1 Bst. d AuG: Widerruf der Niederlassungsbewilligung 
Die vorgeschlagene Bestimmung sei bereits durch die Bestehende, Art. 63 Bst. a AuG, abge-
deckt (BS). Vgl. im Weiteren die Bemerkungen zu Art. 62 AuG. 
 
 



Vernehmlassungsbericht zur Revision des Bürgerrechtsgesetzes    Seite 53 
F. Fazit 
  
 

F. Fazit 
 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer begrüsst die mit der Totalrevision verfolgten 
Ziele (siehe Einleitung). Deutliche Zustimmung erfahren die materiellen Einbürgerungsvoraus-
setzungen nach Art. 11 sowie die Integrationskriterien nach Art. 12 und Art. 20. Die vorgese-
henen Anpassungen im Bereich der Wiedereinbürgerung, der erleichterten Einbürgerung für 
das Kind eines schweizerischen Elternteils, der Nichtigerklärung der Einbürgerung sowie der 
Entlassung aus dem mehrfachen kantonalen Bürgerrecht bleiben mehrheitlich unbestritten. 
Ebenfalls überwiegend befürwortet wird der Beitritt der Schweiz zur europäischen Staatsan-
gehörigkeitskonvention und zur Konvention zur Vermeidung von Staatenlosigkeit bei Staaten-
nachfolge; die Verknüpfung des Beitritts mit der Totalrevision stösst hingegen deutlich auf Ab-
lehnung. Wiederholt wird angeregt, im Rahmen der Gesetzesrevision Erleichterungen für Aus-
länder der dritten Generation einzuführen sowie die registrierte Partnerschaft einbürgerungs-
rechtlich der Ehe gleichzustellen.  

Eine gewisse Skepsis und Ablehnung richten sich namentlich gegen die neuen formellen Ein-
bürgerungsvoraussetzungen bei der ordentlichen Einbürgerung: die Niederlassungsbewilli-
gung und die Aufenthaltsdauer von 8 Jahren in der Schweiz. Wird die Niederlassungsbewilli-
gung als Zulassungsvoraussetzung für die ordentliche Einbürgerung von einer grossen Mehr-
heit der Kantone und der Parteien befürwortet, so stösst die Regelung primär bei den weiteren 
interessierten Kreisen auf Ablehnung. Umstritten ist auch die Herabsetzung der bundesrechtli-
chen Aufenthaltsdauer von heute 12 auf 8 Jahre. Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilneh-
mer begrüsst zwar den Vernehmlassungsvorschlag, doch stösst dieser bei immerhin 10 Kan-
tonen, der FDP und der SVP auf Ablehnung.  

Ebenfalls kontrovers diskutiert werden die Fragen betreffend den anrechenbaren Aufenthalt 
sowie die Doppelzählung der Aufenthaltsjahre zwischen dem 10. und 20. Altersjahr bei einer 
ordentlichen Einbürgerung. Der Vorschlag, nur noch Aufenthalte in der Schweiz mit einer Nie-
derlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung oder im Rahmen einer vorläufigen Aufnahme anzu-
rechnen, wird zwar von einer Mehrheit der Kantone und Parteien unterstützt. Gewissen Ver-
nehmlassungsteilnehmern geht er jedoch zu wenig weit; andere widerum lehnen den Vor-
schlag grundsätzlich ab. Mit Herabsetzung der Aufenthaltsdauer auf 8 Jahre will ein Teil der 
Vernehmlassungsteilnehmer auf die Doppelzählung der Aufenthaltsjahre bei Kindern und Ju-
gendlichen verzichten. Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer sieht die bisherige Privi-
legierung dieser Personengruppe hingegen auch unter neuem Recht gerechtfertigt; vereinzelt 
wird gefordert, eine Mindestaufenthaltsdauer einzuführen. 

Hinsichtlich der Harmonisierung der kantonalen und kommunalen Wohnsitzerfordernisse zeigt 
die Vernehmlassung, dass eine Bestimmung mit einer definierten Obergrenze grössere Ak-
zeptanz geniesst. Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer gibt dem Vorschlag mit einer 
verbindlichen Obergrenze von höchstens drei Jahren (Variante 2) deutlich den Vorzug. Für die  
ablehnenden Stimmen stellt der Vernehmlassungsvorschlag einen allzu starken Eingriff in die 
Verfahrens- und Organisationshoheit der Kantone dar. Aus demselben Grund lehnen daher 
gewisse Vernehmlassungsteilnehmer auch einheitliche Einbürgerungsverfahren, Ordnungs-
fristen sowie eine kürzere Gültigkeitsfrist der Einbürgerungsbewilligung ab. Letztere beiden 
Revisionspunkte stossen teilweise auch bei den Befürwortern auf Kritik: Die vorgesehene Gül-
tigkeitsfrist von 6 Monaten sei zu kurz und auf mindestens 9 bis 12 Monate zu erhöhen; Ord-
nungsfristen seien auch für die Verfahrensbereiche in der Zuständigkeit des Bundes einzufüh-
ren.  


